
Spezielle Tätigkeitsmerkmale des Besonderen Teils – Beschäftigte in Gesundheitsberufen 
(Teil B Abschnitt XI der Anlage 1 zum TVöD – Entgeltordnung [VKA])  
 
1. Beschäftigte in der Pflege 
 

EG 
[Anlage E/ 
Anlage A] 

VergGr. 
/ Fallgr. 
[Anlage 
1b zum 
BAT] 

ehemali-
ger Ver-

lauf 
[Anlage 1b 
zum BAT] 

Anlage 4 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1b zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

P 5 

Kr. I / 1. 

 
Kr. I – 3 J. 

Kr. II 
 

 
EG KR 3a 

 
Pflegehelferinnen mit entsprechender Tätigkeit 

 
Pflegehelferinnen und Pflegehelfer mit entsprechenden Tätig-
keiten. 

 
Kr. I / 2. 

 
Kr. I – 3 J. 

Kr. II 
 

 
EG KR 3a 

 
Altenpflegehelferinnen mit entsprechender Tätigkeit 

 Kr. II / 3. 

 
Kr. I – 3 J. 

Kr. II 
 

 
EG KR 3a 

 

Pflegehelferinnen der Vergütungsgruppe Kr. 1 Fallgruppe 1 
nach dreijähriger Bewährung in dieser Fallgruppe. 

weggefallener Aufstieg 

 Kr. II / 6. 

 
Kr. I – 3 J. 

Kr. II 
 

 
EG KR 3a 

 

Altenpflegehelferinnen der Vergütungsgruppe Kr. 1 Fallgrup-
pe 2 nach dreijähriger Bewährung in dieser Fallgruppe. 

weggefallener Aufstieg 

P 6 

Kr. II / 1. 

 
Kr. II – 

2 J. Kr. III 
– 4 J. Kr. 
IV [6 J. BT] 

 

 
EG KR 4a 

 

 
Krankenpflegehelferinnen mit entsprechender Tätigkeit 
 

 
Pflegehelferinnen und Pflegehelfer mit mindestens einjähriger 
Ausbildung und entsprechender Tätigkeit. 

 

Kr. II / 2. 

 
Kr. II – 

2 J. Kr. III 
– 4 J. Kr. 
IV [6 J. BT] 

 

 
EG KR 4a 

 

 
Pflegehelferinnen mit mindestens einjähriger Ausbildung und 
verwaltungseigener Abschlussprüfung mit entsprechender 
Tätigkeit 
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EG 
[Anlage E/ 
Anlage A] 

VergGr. 
/ Fallgr. 
[Anlage 
1b zum 
BAT] 

ehemali-
ger Ver-

lauf 
[Anlage 1b 
zum BAT] 

Anlage 4 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1b zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

Kr. II / 4. 

 
Kr. II – 

2 J. Kr. III 
– 4 J. Kr. 

IV 

 

 
EG KR 4a 

 

 
Altenpflegehelferinnen mit mindestens einjähriger Ausbildung 
und Abschlussprüfung mit entsprechender Tätigkeit. 
 

 Kr. II / 5. 

 
Kr. II – 

2 J. Kr. III 
– 4 J. Kr. 

IV  
 

 
EG KR 4a 

 

 
Wochenpflegerinnen mit staatlicher Anerkennung und ent-
sprechender Tätigkeit 
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. III / 

1. 

 
Kr. III – 4 
J. Kr. IV  
[6 J. BT] 

 

 
EG KR 4a 

 

 
Krankenpflegehelferinnen mit entsprechender Tätigkeit und 
Pflegehelferinnen mit mindestens einjähriger Ausbildung und 
verwaltungseigener Abschlußprüfung, die in Einheiten für 
Intensivmedizin tätig sind.  
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. III / 

2. 

 
Kr. III – 4 
J. Kr. IV  
[6 J. BT] 

 

 
EG KR 4a 

 

 
 
Krankenpflegehelferinnen und Pflegehelferinnen mit mindes-
tens einjähriger Ausbildung und verwaltungseigener Ab-
schlussprüfung,die 
a)  im Operationsdienst, 
b)  im Anästhesiedienst, 
c)  in Dialyseeinheiten, 
d)  an der Herz-Lungen-Maschine, 
e)  in mindestens zwei Teilgebieten der Endoskopie, 
f)  in Gipsräumen oder 
g)  in Polikliniken (Ambulanzbereichen) oder Ambulan-

zen/Nothilfen 
tätig sind. 
 

 
gestrichen 
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EG 
[Anlage E/ 
Anlage A] 

VergGr. 
/ Fallgr. 
[Anlage 
1b zum 
BAT] 

ehemali-
ger Ver-

lauf 
[Anlage 1b 
zum BAT] 

Anlage 4 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1b zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 
Kr. IV / 

2. 

 
Kr. II – 

2 J. Kr. III 
– 4 J. Kr. 
IV [6 J. BT] 

 

 
EG KR 4a 

 

 
Krankenpflegehelferinnen und Pflegehelferinnen mit mindes-
tens einjähriger Ausbildung und verwaltungseigener Ab-
schlussprüfung der Vergütungsgruppen Kr. 1 bis 3 nach vier-
jähriger Bewährung in der jeweiligen Fallgruppe, frühestens 
jedoch nach sechsjähriger Berufstätigkeit nach Erlangung der 
staatlichen Erlaubnis bzw. Ablegung der verwaltungseigenen 
Abschlussprüfung. 
 

weggefallener Aufstieg 

 
Kr. IV / 

3. 

 
Kr. II – 

2 J. Kr. III 
– 4 J. Kr. 

IV  
 

 
EG KR 4a 

 

 
Wochenpflegerinnen mit staatlicher Anerkennung und ent-
sprechender Tätigkeit 
 

weggefallener Aufstieg 

 
Kr. IV / 

6. 

 
Kr. II – 

2 J. Kr. III 
– 4 J. Kr. 

IV 

 

 
EG KR 4a 

 

 
Altenpflegehelferinnen mit mindestens einjähriger Ausbildung 
und Abschlussprüfung mit entsprechender Tätigkeit. 
 

weggefallener Aufstieg 

P 7 

Kr. IV / 
1. 

 
Kr. IV – 

2 J. Kr. V 
– 4 J. Kr. 

Va 
[6 J. BT] 

 
EG KR 7a 

 

 
Krankenschwestern mit entsprechender Tätigkeit. 
  

1. Pflegerinnen und Pfleger mit mindestens dreijähriger 

Ausbildung und entsprechender Tätigkeit. 

 Kr. IV / 
5. 

 
Kr. IV – 

3 J. Kr. V 
– 4 J. Kr. 

Va 
[6 J. BT] 

 

 
EG KR 7a 

 

 
Altenpflegerinnen mit staatlicher Anerkennung / Abschlußprü-
fung mit entsprechender Tätigkeit. 
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EG 
[Anlage E/ 
Anlage A] 

VergGr. 
/ Fallgr. 
[Anlage 
1b zum 
BAT] 

ehemali-
ger Ver-

lauf 
[Anlage 1b 
zum BAT] 

Anlage 4 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1b zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

- - - - 

 
2. Operationstechnische Assistentinnen und Assistenten 

sowie Anästhesietechnische Assistentinnen und Assis-

tenten mit abgeschlossener Ausbildung nach der DKG-

Empfehlung vom 17. September 2013 in der jeweiligen 

Fassung oder nach gleichwertiger landesrechtlicher Re-

gelung und jeweils entsprechender Tätigkeit. 

 

 
Kr. V / 

2. 

 
Kr. V –  

4 J Kr. Va 
[6 J. BT] 

 

EG 7a 

 
Krankenschwestern, die in Dialyseeinheiten Kranke pflegen 
sowie die Geräte bedienen und überwachen. 
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. V / 

3. 

 
Kr. V –  

4 J Kr. Va 
[6 J. BT] 

 

EG 7a 

 
Krankenschwestern in Blutzentralen mit entsprechender Tä-
tigkeit. 
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. V / 

4. 

 
Kr. V –  

4 J Kr. Va 
[6 J. BT] 

 

EG 7a 

 
Krankenschwestern, die in besonderen Behandlungs- und 
Untersuchungsräumen in mindestens zwei Teilgebieten der 
Endoskopie tätig sind. 
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. V / 

5. 

 
Kr. V –  

4 J Kr. Va 
[6 J. BT] 

 

EG 7a 

 
Krankenschwestern in Polikliniken (Ambulanzbereichen) oder 
Ambulanzen/Nothilfen mit entsprechender Tätigkeit. 
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. V / 

6. 

 
Kr. V –  

4 J Kr. Va 
[6 J. BT] 

EG 7a 
 
Krankenschwestern, die Gipsverbände in Gipsräumen anle-
gen. 

 
gestrichen 
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EG 
[Anlage E/ 
Anlage A] 

VergGr. 
/ Fallgr. 
[Anlage 
1b zum 
BAT] 

ehemali-
ger Ver-

lauf 
[Anlage 1b 
zum BAT] 

Anlage 4 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1b zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 
Kr. V / 

7. 

 
Kr. V –  

4 J Kr. Va 
[6 J. BT] 

 

EG 7a 
 
Krankenschwestern, die im EEG-Dienst tätig sind. 
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. V / 

8. 

 
Kr. V –  

4 J Kr. Va 
[6 J. BT] 

 

EG 7a 

 
Krankenschwestern, denen mindestens fünf im Kranken-
transportdienst tätige Pflegepersonen durch ausdrückliche 
Anordnung ständig unterstellt sind. 

 
gestrichen 

 

 
Kr. V / 

9. 

 
Kr. V –  

4 J Kr. Va 
[6 J. BT] 

 

EG 7a 

 
Krankenschwestern, die Pflegeaufgaben an Patienten von 
psychiatrischen oder neurologischen Krankenhäusern, die 
nicht in diesen Krankenhäusern untergebracht sind, zu erfül-
len haben.  
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. V / 

10. 

 
Kr. V –  

4 J Kr. Va 
[6 J. BT] 

 

EG 7a 

 
Krankenschwestern, die in psychiatrischen oder neurologi-
schen Krankenhäusern psychisch kranke Patienten bei der 
Arbeitstherapie betreuen. 
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. V / 

12. 

 
Kr. V –  

4 J Kr. Va 
[6 J. BT] 

 

EG 7a 

 
 
Krankenschwestern, die in Kinderkrankenhäusern oder Kin-
derfachabteilungen der Milchküche oder der Frauenmilch-
sammelstelle vorstehen. 
  
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. V / 

13. 

 
Kr. V –  

4 J Kr. Va 
[6 J. BT] 

 

EG 7a 

 
 
Krankenschwestern, die dem zentralen Sterilisationsdienst 
vorstehen. 
 
 

 
gestrichen 
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EG 
[Anlage E/ 
Anlage A] 

VergGr. 
/ Fallgr. 
[Anlage 
1b zum 
BAT] 

ehemali-
ger Ver-

lauf 
[Anlage 1b 
zum BAT] 

Anlage 4 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1b zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 
Kr. Va / 

7. 

 
Kr. IV –  
2 J Kr. V 

–  
4 J Kr. Va 

[6 J. BT] 

 

EG 7a 

 
Krankenschwestern der Vergütungsgruppe Kr. V Fallgrup-
pen 1 bis 19 nach vierjähriger Bewährung in einer dieser 
Fallgruppen, frühestens jedoch nach sechsjähriger Berufstä-
tigkeit nach Erlangung der staatlichen Erlaubnis. 
 

weggefallener Aufstieg 

 

 
Abschnitt B der Anlage 1b zum BAT 

[soweit abweichend] 
 

 

 
Kr. IV / 

2. 
Kr . IV – 4 

J Kr. V 
EG 7a 

 
Krankenpflegehelferinnen und Pflegehelferinnen mit mindes-
tens einjähriger Ausbildung und verwaltungseigener Ab-
schlußprüfung, denen mindestens vier Pflegepersonen durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. V / 

3. 
Kr. V – 4 
J Kr. Va 

EG 7a 

 
Krankenpflegehelferinnen und Pflegehelferinnen mit mindes-
tens einjähriger Ausbildung und verwaltungseigener Ab-
schlußprüfung, denen mindestens zehn Pflegepersonen 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind.  
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. IV / 

5. 
Kr. IV – 4 
J Kr. Va 

EG 7a 

 
Altenpflegehelferinnen mit mindestens einjähriger Ausbildung 
und Abschlußprüfung, denen mindestens vier Pflegeperso-
nen durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. V / 

8. 
Kr. V – 5 
J Kr. Va 

EG 7a 

 
Altenpflegehelferinnen mit mindestens einjähriger Ausbildung 
und Abschlußprüfung, denen mindestens zehn Pflegeperso-
nen durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 
  

 
gestrichen 

 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20V
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20V%20FG%201
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20V%20FG%201


7 
 

EG 
[Anlage E/ 
Anlage A] 

VergGr. 
/ Fallgr. 
[Anlage 
1b zum 
BAT] 

ehemali-
ger Ver-

lauf 
[Anlage 1b 
zum BAT] 

Anlage 4 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1b zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 
Kr. V / 

5. 
Kr . IV – 4 

J Kr. V 
EG 7a 

 
Krankenpflegehelferinnen und Pflegehelferinnen mit mindes-
tens einjähriger Ausbildung und verwaltungseigener Ab-
schlußprüfung der Vergütungsgruppe Kr. IV Fallgruppe 2 ach 
vierjähriger Bewährung in dieser Fallgruppe, frühestens je-
doch nach sechsjähriger Berufstätigkeit nach Erlangung der 
staatlichen Erlaubnis bzw. Ablegung der verwaltungseigenen 
Abschlußprüfung. 
 

weggefallener Aufstieg 

 
Kr. Va / 

1. 
Kr. V – 4 
J Kr. Va 

EG 7a 

 
Krankenpflegehelferinnen und Pflegehelferinnen mit mindes-
tens einjähriger Ausbildung und verwaltungseigener Ab-
schlußprüfung der Vergütungsgruppe Kr. V Fallgruppe 3 
nach vierjähriger Bewährung in dieser Fallgruppe, frühestens 
jedoch nach sechsjähriger Berufstätigkeit nach Erlangung der 
staatlichen Erlaubnis bzw. Ablegung der verwaltungseigenen 
Abschlußprüfung. 
 

weggefallener Aufstieg 

 
Kr. V / 

9. 
Kr. IV – 4 
J Kr. Va 

EG 7a 

 
 
Altenpflegehelferinnen der Vergütungsgruppe Kr. IV Fall-
gruppe 5 nach vierjähriger Bewährung in dieser Fallgruppe, 
frühestens jedoch nach sechsjähriger Berufstätigkeit nach 
Ablegung der Abschlußprüfung. 
 

weggefallener Aufstieg 

 
Kr. Va / 

5. 
Kr. V – 5 
J Kr. Va 

EG 7a 

 
 
Altenpflegehelferinnen der Vergütungsgruppe Kr. V Fallgrup-
pe 8 nach fünfjähriger Bewährung in dieser Fallgruppe, frü-
hestens jedoch nach siebenjähriger Berufstätigkeit nach Ab-
legung der Abschlußprüfung. 
 
 

weggefallener Aufstieg 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20B%20G%20IV
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20B%20G%20IV%20FG%202
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20B%20G%20V
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20B%20G%20V%20FG%203
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20B%20G%20IV
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20B%20G%20IV%20FG%205
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20B%20G%20IV%20FG%205
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20B%20G%20V
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20B%20G%20V%20FG%208
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20B%20G%20V%20FG%208
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EG 
[Anlage E/ 
Anlage A] 

VergGr. 
/ Fallgr. 
[Anlage 
1b zum 
BAT] 

ehemali-
ger Ver-

lauf 
[Anlage 1b 
zum BAT] 

Anlage 4 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1b zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

P 8 

Kr. V / 
14. 

Kr. V –  
4 J Kr. Va 
[6 J. BT] – 
6 J Kr. VI 

EG 8a 

 
Krankenschwestern, die im Operationsdienst 
a) als Operationsschwestern oder 
b) als Anästhesieschwestern 

tätig sind 

oder 

in der großen Chirurgie für die fachgerechte Lagerung ver-
antwortlich sind. 
 

 
1. Pflegerinnen und Pfleger der Entgeltgruppe 7a, deren 

Tätigkeiten sich aufgrund besonderer Schwierigkeit er-
heblich aus der Entgeltgruppe 7a herausheben.  

 

Kr. V / 
16. 

 
Kr. V –  

4 J Kr. Va 
[6 J. BT] – 
6 J Kr. VI 

 

EG 8a 

 
Krankenschwestern, die in Einheiten für Intensivmedizin tätig 
sind. 
 

- - - - 

 
 

2. Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter in der Pflege mit 
berufspädagogischer Zusatzqualifikation nach bundes-
rechtlicher Regelung und entsprechender Tätigkeit. 

 
 

Kr. IV / 
4. 

Kr. IV – 1 
J Kr. V – 
4 J Kr. Va 

EG 7a 
 
Hebammen mit entsprechender Tätigkeit. 
 

 
3. Hebammen und Entbindungspfleger mit mindestens 

dreijähriger Ausbildung und entsprechender Tätigkeit. 
 

- - - - 

 
 

4.  Beschäftigte der Entgeltgruppe P 7 Fallgruppe 2, deren 
Tätigkeit sich aufgrund besonderer Schwierigkeit erheb-
lich aus der Entgeltgruppe P 7 Fallgruppe 2 heraushebt. 
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EG 
[Anlage E/ 
Anlage A] 

VergGr. 
/ Fallgr. 
[Anlage 
1b zum 
BAT] 

ehemali-
ger Ver-

lauf 
[Anlage 1b 
zum BAT] 

Anlage 4 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1b zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 
Kr. V / 

11. 

Kr. V –  
4 J Kr. Va 
[6 J. BT] – 
6 J Kr. VI 

EG 8a 

 
Krankenschwestern in fachärztlichen Untersuchungsstellen 
der Bundeswehrkrankenhäuser, die dem Arzt bei operativen 
Eingriffen oder diagnostischen Verrichtungen unmittelbar 
assistieren und bei der Ausbildung des Sanitätspersonals 
tätig sind. 
 
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. V / 

15. 

 
Kr. V –  

4 J Kr. Va 
[6 J. BT] – 
6 J Kr. VI 

 

EG 8a 

 
Krankenschwestern, die die Herz-Lungen-Maschine vorberei-
ten und während der Operation zur Bedienung der Maschine 
herangezogen werden.  
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. V / 

17 

Kr. V –  
4 J Kr. Va 
[6 J. BT] – 
6 J Kr. VI 

EG 8a 

 
Krankenschwestern, die dem Arzt in erheblichem Umfange 
bei Herzkatheterisierungen, Dilatationen oder Angiographien 
unmittelbar assistieren. 
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. Va / 

8. 

Kr. Va 
ohne 

Aufstieg 
EG 8a 

 
Hebammen, die durch ausdrückliche Anordnung zur Vorste-
herin des Kreißsaals bestellt sind.  
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. VI / 

19. 

Kr. V –  
4 J Kr. Va 
[6 J. BT]  – 
6 J Kr. VI 

EG 7a; 
Fg. 11 
oder 14 

bis 18 EG 
8a 

 
Krankenschwestern der Vergütungsgruppe Kr. V Fallgruppen 
11 oder 14 bis 18 nach sechsjähriger Bewährung in der je-
weiligen Fallgruppe der Vergütungsgruppe Kr. V oder in die-
ser Tätigkeit in Vergütungsgruppe Kr. Va Fallgruppe 7.  

weggefallener Aufstieg 

 
Kr. VI / 

20. 
Kr. Va –  
3 J Kr. VI 

EG 8a 

 
 
Krankenschwestern der Vergütungsgruppe Kr. Va Fallgrup-
pe 4 nach dreijähriger Bewährung in dieser Fallgruppe. 
 

weggefallener Aufstieg 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20V
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20V%20FG%2011
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20V%20FG%2014
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20V
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20Va
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20Va%20FG%207
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20Va
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20Va%20FG%204
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20Va%20FG%204
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EG 
[Anlage E/ 
Anlage A] 

VergGr. 
/ Fallgr. 
[Anlage 
1b zum 
BAT] 

ehemali-
ger Ver-

lauf 
[Anlage 1b 
zum BAT] 

Anlage 4 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1b zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 
Kr. Va / 

9. 

Kr. IV – 1 
J Kr. V – 
4 J Kr. Va 

EG 7a 

 
Hebammen der Vergütungsgruppe Kr. V Fallgruppe 20 
nach vierjähriger Bewährung in dieser Fallgruppe, frühestens 
jedoch nach sechsjähriger Berufstätigkeit nach Erlangung der 
staatlichen Erlaubnis. 
 

weggefallener Aufstieg 

 

 
Abschnitt B der Anlage 1b zum BAT 

[soweit abweichend] 
 

 

 
Kr. V / 

2. 
Kr. V – 6 
J Kr. VI 

EG 8a 
 
Krankenschwestern als selbständige Gemeindeschwestern. 
 

gestrichen 

 
Kr. VI / 

2. 
Kr. V – 6 
J Kr. VI 

EG 8a 

 
Krankenschwestern der Vergütungsgruppe Kr. V Fallgrup-
pe 2 nach sechsjähriger Bewährung in dieser Fallgruppe der 
Vergütungsgruppe Kr. V oder in dieser Tätigkeit in Vergü-
tungsgruppe Kr. Va Fallgruppe 1. 
 

weggefallener Aufstieg 

P 9 

Kr. VI / 
6a. 

Kr. VI 
ohne 

Aufstieg 
EG 9a 

 
 
Krankenschwestern mit erfolgreich abgeschlossener Weiter-
bildung für den Operationsdienst bzw. für den Anästhesie-
dienst, die im Operationsdienst 
a) als Operationsschwestern oder 
b) als Anästhesieschwestern 
 tätig sind. 
 
 

 
1. Beschäftigte der Entgeltgruppe P 7 Fallgruppe 1 mit 

abgeschlossener Fachweiterbildung und entsprechender 
Tätigkeit. 

Kr. VI / 
6b. 

Kr. VI 
ohne 

Aufstieg 
EG 9a 

 
Krankenschwestern mit erfolgreich abgeschlossener Weiter-
bildung in der Intensivpflege/-medizin in Einheiten für Inten-
sivmedizin mit entsprechender Tätigkeit.  
 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20V
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20V%20FG%2020
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20B%20G%20V
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20B%20G%20V%20FG%202
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20B%20G%20V%20FG%202
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20B%20G%20V%20FG%202
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20B%20G%20Va
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20B%20G%20Va
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20B%20G%20Va%20FG%201


11 
 

EG 
[Anlage E/ 
Anlage A] 

VergGr. 
/ Fallgr. 
[Anlage 
1b zum 
BAT] 

ehemali-
ger Ver-

lauf 
[Anlage 1b 
zum BAT] 

Anlage 4 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1b zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

Kr. VI / 
6c. 

Kr. VI 
ohne 

Aufstieg 
EG 9a 

 
Krankenschwestern mit erfolgreich abgeschlossener Weiter-
bildung in der Psychiatrie mit entsprechender Tätigkeit. 
 

Kr. V / 
18 

Kr. V –  
4 J Kr. Va 
[6 J. BT] – 
6 J Kr. VI 

EG 8a 

 
Krankenschwestern mit erfolgreicher abgeschlossener Fort-
bildung in der Krankenhaushygiene, die als Krankenhaushy-
gieneschwestern stationsübergreifend und verantwortlich 
eingesetzt sind.  
 

 
2. Beschäftigte der Entgeltgruppe P 7 Fallgruppe 1 mit 

erfolgreich abgeschlossener Fachweiterbildung zur Hy-
gienefachkraft und entsprechen-der Tätigkeit. 

 

 
Kr. VI / 

7. 

Kr. VI 
ohne 

Aufstieg 
EG 9a 

 
Krankenschwestern mit erfolgreich abgeschlossener sozial-
psychiatrischer Zusatzausbildung und entsprechender Tätig-
keit. 
 

gestrichen 

9b - - - - 

 
Beschäftigte mit abgeschlossener Hochschulbildung und den 
Anforderungen der Protokollerklärung Nr. 7 entsprechender 
Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwer-
tiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätig-
keiten ausüben. 
 

9c - - - - 

 
Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgelt-
gruppe 9b heraushebt, dass sie besonders verantwortungsvoll 
ist. 
 

10 - - - - 

 
 
Beschäftigte, deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel 
durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Ent-
geltgruppe 9c heraushebt. 
 



12 
 

EG 
[Anlage E/ 
Anlage A] 

VergGr. 
/ Fallgr. 
[Anlage 
1b zum 
BAT] 

ehemali-
ger Ver-

lauf 
[Anlage 1b 
zum BAT] 

Anlage 4 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1b zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

11 - - - - 

 
Beschäftigte, deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierig-
keit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 9c heraushebt. 
 

12 - - - - 

 
 
Beschäftigte, deren Tätigkeit sich durch das Maß der damit 
verbundenen Verantwortung erheblich aus der Entgeltgruppe 
11 heraushebt. 
 
 

 
  



13 
 

2. Leitende Beschäftigte in der Pflege 
 

EG 
[Anlage E/ 
Anlage A] 

VergGr. 
/ Fallgr. 
[Anlage 
1b zum 
BAT] 

ehemali-
ger Ver-

lauf 
[Anlage 1b 
zum BAT] 

Anlage 4 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1b zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 
Kr. Va / 

10. 

Kr. Va 
ohne 

Aufstieg 
EG 7a 

 
Altenpflegerinnen mit staatlicher Anerken-
nung/Abschlußprüfung, die durch ausdrückliche Anordnung 
als Stationspflegerinnen bestellt sind. 
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. Va / 

5. 
Kr. Va –  
5 J Kr. VI 

EG 8a 

 
Krankenschwestern, die durch ausdrückliche Anordnung als 
Stationsschwestern oder Gruppenschwestern bestellt sind.  
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. Va / 

6. 
Kr. Va –  
5 J Kr. VI 

EG 8a 

 
Krankenschwestern, die durch ausdrückliche Anordnung als 
ständige Vertreterinnen von Stations- oder Gruppenschwes-
tern der Vergütungsgruppe Kr. VI Fallgruppe 13 bestellt sind. 
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. Va / 

4 
Kr. Va –  
3 J Kr. VI 

EG 8a 

 
Krankenschwestern, die einer Dialyseeinheit vorstehen und 
denen mindestens zwölf Pflegepersonen durch ausdrückliche 
Anordnung ständig unterstellt sind. 
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. Va / 

11. 
Kr. Va – 5 

J Kr. VI 
EG 8a 

 
 
Altenpflegerinnen mit staatlicher Anerken-
nung/Abschlußprüfung, die durch ausdrückliche Anordnung 
als ständige Vertreterinnen von Stationspflegerinnen der 
Vergütungsgruppe Kr. VI Fallgruppe 25 bestellt sind. 
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. VI / 

21. 
Kr. Va – 5 

J Kr. VI 
EG 8a 

 
Krankenschwestern der Vergütungsgruppe Kr. Va Fallgrup-
pen 5 und 6 nach fünfjähriger Bewährung in der jeweiligen 
Fallgruppe. 
 

weggefallener Aufstieg 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VI
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VI%20FG%2013
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VI
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VI%20FG%2025
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20Va
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20Va%20FG%205
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20Va%20FG%206
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EG 
[Anlage E/ 
Anlage A] 

VergGr. 
/ Fallgr. 
[Anlage 
1b zum 
BAT] 

ehemali-
ger Ver-

lauf 
[Anlage 1b 
zum BAT] 

Anlage 4 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1b zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 
Kr. VI / 

29. 
Kr. Va – 5 

J Kr. VI 
EG 8a 

 
Altenpflegerinnen der Vergütungsgruppe Kr. Va Fallgrup-
pe 11 nach fünfjähriger Bewährung in dieser Fallgruppe. 
 

weggefallener Aufstieg 

 

 
Abschnitt B der Anlage 1b zum BAT 

[soweit abweichend] 
 

 

 
Kr. V / 

4. 
Kr. V – 4 
J Kr. Va 

EG 7a 

 
Krankenschwestern, denen mindestens vier Pflegepersonen 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. V / 

4. 
Kr. V – 4 
J Kr. Va 

EG 7a 

 
Altenpflegerinnen mit staatlicher Anerken-
nung/Abschlußprüfung, denen mindestens vier Pflegeperso-
nen durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

 
gestrichen 

 

 
Kr. Va / 

1. 
Kr. Va – 5 

J Kr. VI 
EG 8a 

 
Altenpflegerinnen mit staatlicher Anerken-
nung/Abschlußprüfung, die durch ausdrückliche Anordnung 
als ständige Vertreterinnen von Altenpflegerinnen der Vergü-
tungsgruppe Kr. VI Fallgruppe 3 bestellt sind.  
 

 
gestrichen 

 

P 9 - - - - 

 
 
Beschäftigte als ständige Vertreterinnen oder Vertreter von 
Gruppenleiterinnen oder Gruppenleitern bzw. von Teamleite-
rinnen oder Teamleitern. 
 
 

P 10 - - - - 

 
1. Beschäftigte als Gruppenleiterinnen oder Gruppenleiter 

oder als Teamleiterinnen oder Teamleiter. 
 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20Va
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20Va%20FG%2011
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20Va%20FG%2011
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20B%20G%20VI
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20B%20G%20VI
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20B%20G%20VI%20FG%203
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EG 
[Anlage E/ 
Anlage A] 

VergGr. 
/ Fallgr. 
[Anlage 
1b zum 
BAT] 

ehemali-
ger Ver-

lauf 
[Anlage 1b 
zum BAT] 

Anlage 4 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1b zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

- - - - 

 
2. Beschäftigte als ständige Vertreterinnen oder Vertreter 

von Gruppenleiterinnen oder Gruppenleitern bzw. von 
Teamleiterinnen oder Teamleitern der Entgeltgruppe 
P 11 Fallgruppe 1. 

 

 
Kr. VI / 

13. 
Kr. VI – 5 
J Kr. VII 

EG 9b 

 
Krankenschwestern als Stationsschwestern oder Gruppen-
schwestern, denen mindestens fünf Pflegepersonen durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. VI / 

16. 
Kr. VI – 5 
J Kr. VII 

EG 9b 

 
Krankenschwestern, die durch ausdrückliche Anordnung als 
ständige Vertreterinnen von Stations- oder Gruppenschwes-
tern der Vergütungsgruppe Kr. VII Fallgruppe 7 bestellt sind. 
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. VII / 

1. 

Kr. VII 
ohne 

Aufstieg 
EG 9b 

 
Krankenschwestern in Blutzentralen, denen mindestens 20 
Pflegepersonen durch ausdrückliche Anordnung ständig un-
terstellt sind.  
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. VII / 

2. 

Kr. VII 
ohne 

Aufstieg 
EG 9b 

 
Krankenschwestern in Polikliniken (Ambulanzbereichen) oder 
Ambulanzen/Nothilfen, denen mindestens 20 Pflegepersonen 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. VII / 

3. 

Kr. VII 
ohne 

Aufstieg 
EG 9b 

 
 
Krankenschwestern, denen mindestens 30 im Krankentrans-
portdienst tätige Pflegepersonen durch ausdrückliche Anord-
nung ständig unterstellt sind. 
 
 

 
gestrichen 

 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VII%20FG%207
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EG 
[Anlage E/ 
Anlage A] 

VergGr. 
/ Fallgr. 
[Anlage 
1b zum 
BAT] 

ehemali-
ger Ver-

lauf 
[Anlage 1b 
zum BAT] 

Anlage 4 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1b zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 
Kr. VI / 

14. 
Kr. VI – 5 
J Kr. VII 

EG 9b 

 
Krankenschwestern, denen mehrere Stationen, Pflegegrup-
pen oder abgegrenzte Funktionsbereiche mit insgesamt min-
destens zwölf Pflegepersonen durch ausdrückliche Anord-
nung ständig unterstellt sind. 
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. VI / 

17. 
Kr. VI – 5 
J Kr. VII 

EG 9b 

 
Krankenschwestern, die durch ausdrückliche Anordnung als 
ständige Vertreterinnen von Leitenden Krankenschwestern 
der Vergütungsgruppe Kr. VII Fallgruppe 9 bestellt sind. 
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. VI / 

22. 
Kr. VI – 5 
J Kr. VII 

EG 9b 

 
Hebammen, denen mindestens fünf Hebammen durch aus-
drückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. VI / 

25. 
Kr. VI – 5 
J Kr. VII 

EG 9b 

 
Altenpflegerinnen mit staatlicher Anerken-
nung/Abschlußprüfung, die durch ausdrückliche Anordnung 
als Stationspflegerinnen bestellt sind und denen mindestens 
fünf Pflegepersonen durch ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind.  
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. VI / 

26. 
Kr. VI – 5 
J Kr. VII 

EG 9b 

 
Altenpflegerinnen mit staatlicher Anerken-
nung/Abschlußprüfung, die durch ausdrückliche Anordnung 
als ständige Vertreterinnen von Stationspflegerinnen der 
Vergütungsgruppe Kr. VII Fallgruppe 23 bestellt sind. 
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. VI / 

27. 
Kr. VI – 5 
J Kr. VII 

EG 9b 

 
Altenpflegerinnen mit staatlicher Anerken-
nung/Abschlußprüfung, die durch ausdrückliche Anordnung 
als ständige Vertreterinnen von Leitenden Altenpflegerinnen 
der Vergütungsgruppe Kr. VII Fallgruppe 24 bestellt sind. 
 

 
gestrichen 

 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VII%20FG%209
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VII%20FG%2023
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VII%20FG%2024
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EG 
[Anlage E/ 
Anlage A] 

VergGr. 
/ Fallgr. 
[Anlage 
1b zum 
BAT] 

ehemali-
ger Ver-

lauf 
[Anlage 1b 
zum BAT] 

Anlage 4 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1b zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 
Kr. VII / 

3. 

Kr. VII 
ohne 

Aufstieg 
EG 9b 

 
Krankenschwestern, denen mindestens 30 im Krankentrans-
portdienst tätige Pflegepersonen durch ausdrückliche Anord-
nung ständig unterstellt sind. 
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. VII / 

14. 
Kr. VI – 5 
J Kr. VII 

EG 9b 

 
Krankenschwestern der Vergütungsgruppe Kr. VI Fallgrup-
pen 8 bis 10 oder 12 bis 17 nach fünfjähriger Bewährung in 
der jeweiligen Fallgruppe. 
 

weggefallener Aufstieg 

 
Kr. VII / 

14. 
Kr. VI – 5 
J Kr. VII 

EG 9b 

 
Krankenschwestern der Vergütungsgruppe Kr. VI Fallgrup-
pen 8 bis 10 oder 12 bis 17 nach fünfjähriger Bewährung in 
der jeweiligen Fallgruppe. 
 

weggefallener Aufstieg 

 
Kr. VII / 

21. 
Kr. VI – 5 
J Kr. VII 

EG 9b 

 
Hebammen der Vergütungsgruppe Kr. VI Fallgruppe 22 oder 
24 nach fünfjähriger Bewährung in der jeweiligen Fallgruppe. 
 

weggefallener Aufstieg 

 
Kr. VII / 

28. 
Kr. VI – 5 
J Kr. VII 

EG 9b 

 
 
Altenpflegerinnen der Vergütungsgruppe Kr. VI Fallgruppen 
25 bis 27 nach fünfjähriger Bewährung in der jeweiligen Fall-
gruppe. 
 
 

weggefallener Aufstieg 

 
Kr. VII / 

28. 
Kr. VI – 5 
J Kr. VII 

EG 9b 

 
 
Altenpflegerinnen der Vergütungsgruppe Kr. VI Fallgruppen 
25 bis 27 nach fünfjähriger Bewährung in der jeweiligen Fall-
gruppe. 
 
 

weggefallener Aufstieg 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VI
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VI%20FG%208
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VI%20FG%2012
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VI
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VI%20FG%208
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VI%20FG%2012
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VI
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VI%20FG%2022
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VI%20FG%2024
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VI
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VI%20FG%2025
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VI%20FG%2025
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VI
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VI%20FG%2025
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VI%20FG%2025


18 
 

EG 
[Anlage E/ 
Anlage A] 

VergGr. 
/ Fallgr. 
[Anlage 
1b zum 
BAT] 

ehemali-
ger Ver-

lauf 
[Anlage 1b 
zum BAT] 

Anlage 4 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1b zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 

 
Abschnitt B der Anlage 1b zum BAT 

[soweit abweichend] 
 

 

 
Kr. VI / 

1. 
Kr. VI – 5 
J Kr. VII 

EG 9b 

 
Krankenschwestern, denen mindestens zehn Pflegepersonen 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 
 

gestrichen 

 
Kr. VI / 

3. 
Kr. VI - 5 
J Kr. VII 

EG 9b 

 
Altenpflegerinnen mit staatlicher Anerken-
nung/Abschlußprüfung, denen mindestens zehn Pflegeper-
sonen durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind.  
 

gestrichen 

P 11 

- - - - 

 
1. Beschäftigte als Gruppenleiterinnen oder Gruppenleiter 

oder als Teamleiterinnen oder Teamleiter mit einem hö-
heren Maß von Verantwortlichkeit oder von großen 
Gruppen oder Teams. 

 

- - - - 

 
2. Beschäftigte als ständige Vertreterinnen oder Vertreter 

von Stationsleiterinnen oder Stationsleitern. 
 

 
Kr. VII / 

4. 

Kr. VII –  
5 J  

Kr. VIII 
EG 9c 

 
Krankenschwestern, die dem Operationsdienst oder Anäs-
thesiedienst vorstehen und denen mindestens zehn Pflege-
personen durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind. 
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. VII / 

5. 

Kr. VII –  
5 J  

Kr. VIII 
EG 9c 

 
Krankenschwestern, die einer Einheit für Intensivmedizin 
vorstehen und denen mindestens zwölf Pflegepersonen 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

 
gestrichen 
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EG 
[Anlage E/ 
Anlage A] 

VergGr. 
/ Fallgr. 
[Anlage 
1b zum 
BAT] 

ehemali-
ger Ver-

lauf 
[Anlage 1b 
zum BAT] 

Anlage 4 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1b zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 
Kr. VII / 

6. 

Kr. VII –  
5 J  

Kr. VIII 
EG 9c 

 
Krankenschwestern, die einer Dialyseeinheit vorstehen und 
denen mindestens 48 Pflegepersonen durch ausdrückliche 
Anordnung ständig unterstellt sind. 
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. VII / 

10. 

Kr. VII –  
5 J  

Kr. VIII 
EG 9c 

 
Krankenschwestern, die durch ausdrückliche Anordnung als 
ständige Vertreterinnen von Krankenschwestern der Vergü-
tungsgruppe Kr. VIII Fallgruppe 1 oder 2 bestellt sind. 
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. VII / 

7. 
Kr. VII – 5 
J Kr. VIII 

EG 9c 

 
Krankenschwestern als Stationsschwestern oder Gruppen-
schwestern, denen mindestens zwölf Pflegepersonen durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. VII / 

8. 
Kr. VII – 5 
J Kr. VIII 

EG 9c 

 
Krankenschwestern, denen mehrere Stationen, Pflegegrup-
pen oder abgegrenzte Funktionsbereiche mit insgesamt min-
destens 24 Pflegepersonen durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind. 
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. VII / 

16. 
Kr. VII – 5 
J Kr. VIII 

EG 9c 

 
Hebammen, denen mindestens zehn Hebammen durch aus-
drückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. VII / 

17. 
Kr. VII – 5 
J Kr. VIII 

EG 9c 

 
Leitende Hebammen in Frauenkliniken mit Hebammenschu-
le. 
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. VII / 

20. 
Kr. VII – 5 
J Kr. VIII 

EG 9c 

 
Hebammen, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige 
Vertreterinnen von Leitenden Hebammen der Vergütungs-
gruppe Kr. VIII Fallgruppe 11 bestellt sind. 
 

 
gestrichen 

 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VIII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VIII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VIII%20FG%201
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VIII%20FG%202
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VIII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VIII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VIII%20FG%2011


20 
 

EG 
[Anlage E/ 
Anlage A] 

VergGr. 
/ Fallgr. 
[Anlage 
1b zum 
BAT] 

ehemali-
ger Ver-

lauf 
[Anlage 1b 
zum BAT] 

Anlage 4 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1b zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 
Kr. VII / 

23. 
Kr. VII – 5 
J Kr. VIII 

EG 9c 

 
Altenpflegerinnen mit staatlicher Anerken-
nung/Abschlußprüfung, die durch ausdrückliche Anordnung 
als Stationspflegerinnen bestellt sind und denen mindestens 
zwölf Pflegepersonen durch ausdrückliche Anordnung stän-
dig unterstellt sind. 
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. VII / 

24. 
Kr. VII – 5 
J Kr. VIII 

EG 9c 

 
Altenpflegerinnen mit staatlicher Anerken-
nung/Abschlußprüfung als Leitende Altenpflegerinnen.  
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. VII / 

25. 
Kr. VII – 5 
J Kr. VIII 

EG 9c 

 
Altenpflegerinnen mit staatlicher Anerken-
nung/Abschlußprüfung, die durch ausdrückliche Anordnung 
als ständige Vertreterinnen von Leitenden Altenpflegerinnen 
der Vergütungsgruppe Kr. VIII Fallgruppe 15 bestellt sind. 
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. VIII / 

10. 

Kr. VII –  
5 J  

Kr. VIII 
EG 9c 

 
Krankenschwestern der Vergütungsgruppe Kr. VII Fallgrup-
pen 4 bis 13 nach fünfjähriger Bewährung in der jeweiligen 
Fallgruppe. 
 

weggefallener Aufstieg 

 
Kr. VIII / 

10. 
Kr. VII – 5 
J Kr. VIII 

EG 9c 

 
Krankenschwestern der Vergütungsgruppe Kr. VII Fallgrup-
pen 4 bis 13 nach fünfjähriger Bewährung in der jeweiligen 
Fallgruppe. 
 

weggefallener Aufstieg 

 
Kr. VIII / 

14. 
Kr. VII – 5 
J Kr. VIII 

EG 9c 

 
Hebammen der Vergütungsgruppe Kr. VII Fallgruppen 16 bis 
20 nach fünfjähriger Bewährung in der jeweiligen Fallgruppe. 
 

weggefallener Aufstieg 

 
Kr. VIII / 

19. 
Kr. VII – 5 
J Kr. VIII 

EG 9c 

 
Altenpflegerinnen der Vergütungsgruppe Kr. VII Fallgrup-
pen 23 bis 27 nach fünfjähriger Bewährung in der jeweiligen 
Fallgruppe. 

weggefallener Aufstieg 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VIII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VIII%20FG%2015
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VII%20FG%204
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VII%20FG%204
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VII%20FG%204
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VII%20FG%204
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VII%20FG%2016
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VII%20FG%2023
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VII%20FG%2023
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EG 
[Anlage E/ 
Anlage A] 

VergGr. 
/ Fallgr. 
[Anlage 
1b zum 
BAT] 

ehemali-
ger Ver-

lauf 
[Anlage 1b 
zum BAT] 

Anlage 4 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1b zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 

 
Kr. VIII / 

19. 
Kr. VII – 5 
J Kr. VIII 

EG 9c 

 
Altenpflegerinnen der Vergütungsgruppe Kr. VII Fallgrup-
pen 23 bis 27 nach fünfjähriger Bewährung in der jeweiligen 
Fallgruppe. 
 
 

weggefallener Aufstieg 

 

 
Abschnitt B der Anlage 1b zum BAT 

[soweit abweichend] 
 

 

 
Kr. VII / 

1. 
Kr. VII – 5 
J Kr. VIII 

EG 9c 

 
Krankenschwestern, denen mindestens 25 Pflegepersonen 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind.  
 

 

 
Kr. VII / 

2. 
Kr. VII – 5 
J Kr. VIII 

EG 9c 

 
 
Krankenschwestern, die durch ausdrückliche Anordnung als 
ständige Vertreterinnen von Krankenschwestern der Vergü-
tungsgruppe Kr. VIII Fallgruppe 1 bestellt sind. 
 

 

 
Kr. VIII / 

3. 
Kr. VII – 5 
J Kr. VIII 

EG 9c 

 
 
Krankenschwestern der Vergütungsgruppe Kr. VII Fallgrup-
pe 1 oder 2 nach fünfjähriger Bewährung in der jeweiligen 
Fallgruppe. 
 
 

weggefallener Aufstieg 

P 12 

- - - - 
 

1. Beschäftigte als Stationsleiterinnen oder Stationsleiter. 
 

- - - - 
 
2. Beschäftigte als ständige Vertreterinnen oder Vertreter 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VII%20FG%2023
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VII%20FG%2023
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20B%20G%20VIII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20B%20G%20VIII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20B%20G%20VIII%20FG%201
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20B%20G%20VII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20B%20G%20VII%20FG%201
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20B%20G%20VII%20FG%202
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EG 
[Anlage E/ 
Anlage A] 

VergGr. 
/ Fallgr. 
[Anlage 
1b zum 
BAT] 

ehemali-
ger Ver-

lauf 
[Anlage 1b 
zum BAT] 

Anlage 4 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1b zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

von Stationsleiterinnen oder Stationsleitern der Entgelt-
gruppe P 13 oder von Bereichsleiterinnen oder Be-
reichsleitern oder Abteilungsleiterinnen oder Abteilungs-
leitern. 

 
Kr. VIII / 

1. 

Kr. VIII –  
5 J  

Kr. IX 
EG 9d 

 
Krankenschwestern, die dem Operationsdienst oder Anäs-
thesiedienst vorstehen und denen mindestens 20 Pflegeper-
sonen durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind.  
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. VIII / 

2. 

Kr. VIII –  
5 J  

Kr. IX 
EG 9d 

 
Krankenschwestern, die einer Einheit für Intensivmedizin 
vorstehen und denen mindestens 24 Pflegepersonen durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. VIII / 

3. 

Kr. VIII –  
5 J  

Kr. IX 
EG 9d 

 
Krankenschwestern, die durch ausdrückliche Anordnung als 
ständige Vertreterinnen von Krankenschwestern der Vergü-
tungsgruppe Kr. IX Fallgruppe 1 oder 2 bestellt sind. 
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. VIII / 

4. 
Kr. VIII – 
5 J Kr. IX 

EG 9d 

 
Krankenschwestern, denen mehrere Stationen, Pflegegrup-
pen oder abgegrenzte Funktionsbereiche mit insgesamt min-
destens 48 Pflegepersonen durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind. 

 
gestrichen 

 

 
Kr. VIII / 

5. 
Kr. VIII – 
5 J Kr. IX 

EG 9d 

 
Leitende Krankenschwestern in Krankenhäusern bzw. Pfle-
gebereichen, in denen mindestens 75 Pflegepersonen be-
schäftigt sind.  

 
gestrichen 

 

 
Kr. VIII / 

6. 
Kr. VIII – 
5 J Kr. IX 

EG 9d 

 
Krankenschwestern, die durch ausdrückliche Anordnung als 
ständige Vertreterinnen von Leitenden Krankenschwestern 
der Vergütungsgruppe Kr. IX Fallgruppe 4 bestellt sind. 
 
 

 
gestrichen 

 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20IX
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20IX
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20IX%20FG%201
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20IX%20FG%202
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20IX
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20IX%20FG%204
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EG 
[Anlage E/ 
Anlage A] 

VergGr. 
/ Fallgr. 
[Anlage 
1b zum 
BAT] 

ehemali-
ger Ver-

lauf 
[Anlage 1b 
zum BAT] 

Anlage 4 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1b zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 
Kr. VIII / 

11. 
Kr. VIII – 
5 J Kr. IX 

EG 9d 

 
Leitende Hebammen in Frauenkliniken mit Hebammenschu-
le, denen mindestens 75 Pflegepersonen durch ausdrückliche 
Anordnung ständig unterstellt sind.  
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. VIII / 

12. 
Kr. VIII – 
5 J Kr. IX 

EG 9d 

 
Hebammen, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige 
Vertreterinnen von Leitenden Hebammen der Vergütungs-
gruppe Kr. IX Fallgruppe 9 bestellt sind. 
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. VIII / 

15. 
Kr. VIII – 
5 J Kr. IX 

EG 9d 

 
Altenpflegerinnen mit staatlicher Anerken-
nung/Abschlußprüfung als Leitende Altenpflegerinnen in Ein-
richtungen, in denen mindestens 75 Pflegepersonen beschäf-
tigt sind.  
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. VIII / 

16. 
Kr. VIII – 
5 J Kr. IX 

EG 9d 

 
Altenpflegerinnen mit staatlicher Anerken-
nung/Abschlußprüfung, die durch ausdrückliche Anordnung 
als ständige Vertreterinnen von Leitenden Altenpflegerinnen 
der Vergütungsgruppe Kr. IX Fallgruppe 11 bestellt sind. 
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. IX / 

8. 

Kr. VIII –  
5 J  

Kr. IX 
EG 9d 

 
Krankenschwestern der Vergütungsgruppe Kr. VIII Fallgrup-
pen 1 bis 9 nach fünfjähriger Bewährung in der jeweiligen 
Fallgruppe. 
 

weggefallener Aufstieg 

 
Kr. IX / 

8. 
Kr. VIII – 
5 J Kr. IX 

EG 9d 

 
 
Krankenschwestern der Vergütungsgruppe Kr. VIII Fallgrup-
pen 1 bis 9 nach fünfjähriger Bewährung in der jeweiligen 
Fallgruppe. 
 
 

weggefallener Aufstieg 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20IX
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20IX
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20IX%20FG%209
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20IX
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20IX%20FG%2011
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VIII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VIII%20FG%201
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VIII%20FG%201
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VIII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VIII%20FG%201
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VIII%20FG%201
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EG 
[Anlage E/ 
Anlage A] 

VergGr. 
/ Fallgr. 
[Anlage 
1b zum 
BAT] 

ehemali-
ger Ver-

lauf 
[Anlage 1b 
zum BAT] 

Anlage 4 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1b zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 
Kr. IX / 

8. 
Kr. VIII – 
5 J Kr. IX 

EG 9d 

 
Krankenschwestern der Vergütungsgruppe Kr. VIII Fallgrup-
pen 1 bis 9 nach fünfjähriger Bewährung in der jeweiligen 
Fallgruppe. 
 

weggefallener Aufstieg 

 
Kr. IX / 

10. 
Kr. VIII – 
5 J Kr. IX 

EG 9d 

 
Hebammen der Vergütungsgruppe Kr. VIII Fallgruppen 11 bis 
13 nach fünfjähriger Bewährung in der jeweiligen Fallgruppe. 
 

weggefallener Aufstieg 

 
Kr. IX / 

13. 
Kr. VIII – 
5 J Kr. IX 

EG 9d 

 
Altenpflegerinnen der Vergütungsgruppe Kr. VIII Fallgrup-
pen 15 bis 18 nach fünfjähriger Bewährung in der jeweiligen 
Fallgruppe. 
 

weggefallener Aufstieg 

 

 
Abschnitt B der Anlage 1b zum BAT 

[soweit abweichend] 
 

 

 
Kr. VIII / 

1. 
Kr. VIII – 
5 J Kr. IX 

EG 9d 

 
Krankenschwestern, denen mindestens 50 Pflegepersonen 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind.  
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. VIII / 

2. 
Kr. VIII – 
5 J Kr. IX 

EG 9d 

 
Krankenschwestern, die durch ausdrückliche Anordnung als 
ständige Vertreterinnen von Krankenschwestern der Vergü-
tungsgruppe Kr. IX Fallgruppe 1 bestellt sind. 

 
gestrichen 

 

 
Kr. IX / 

3. 
Kr. VIII – 
5 J Kr. IX 

EG 9d 

 
Krankenschwestern der Vergütungsgruppe Kr. VIII Fallgrup-
pe 1 oder 2 nach fünfjähriger Bewährung in der jeweiligen 
Fallgruppe. 
 

weggefallener Aufstieg 

P 13 - - - - 

 
Beschäftigte als Stationsleiterinnen oder Stationsleiter mit ei-
nem höheren Maß von Verantwortlichkeit oder von großen 
Stationen.  

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VIII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VIII%20FG%201
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VIII%20FG%201
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VIII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VIII%20FG%2011
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VIII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VIII%20FG%2015
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VIII%20FG%2015
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20B%20G%20IX
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20B%20G%20IX
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20B%20G%20IX%20FG%201
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20B%20G%20VIII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20B%20G%20VIII%20FG%201
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20B%20G%20VIII%20FG%202


25 
 

EG 
[Anlage E/ 
Anlage A] 

VergGr. 
/ Fallgr. 
[Anlage 
1b zum 
BAT] 

ehemali-
ger Ver-

lauf 
[Anlage 1b 
zum BAT] 

Anlage 4 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1b zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 

 
Kr. IX / 

1. 

Kr. IX –  
5 J  

Kr. X 
EG 10a 

 
Krankenschwestern, die dem Operationsdienst oder Anäs-
thesiedienst vorstehen und denen mindestens 40 Pflegeper-
sonen durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind.  

 
gestrichen 

 

 
Kr. IX / 

2. 

Kr. IX –  
5 J  

Kr. X 
EG 10a 

 
Krankenschwestern, die einer Einheit für Intensivmedizin 
vorstehen und denen mindestens 48 Pflegepersonen durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. IX / 

3. 
Kr. IX – 5 

J Kr. X 
EG 10a 

 
Krankenschwestern, denen mehrere Stationen, Pflegegrup-
pen oder abgegrenzte Funktionsbereiche mit insgesamt min-
destens 96 Pflegepersonen durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind. 
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. IX / 

4 
Kr. IX – 5 

J Kr. X 
EG 10a 

 
 
Leitende Krankenschwestern in Krankenhäusern bzw. Pfle-
gebereichen, in denen mindestens 150 Pflegepersonen be-
schäftigt sind.  
 
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. IX / 

5 
Kr. IX – 5 

J Kr. X 
EG 10a 

 
Krankenschwestern, die durch ausdrückliche Anordnung als 
ständige Vertreterinnen von Leitenden Krankenschwestern 
der Vergütungsgruppe Kr. X Fallgruppe 2 bestellt sind. 
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. IX / 

9. 
Kr. IX – 5 

J Kr. X 
EG 10a 

 
Leitende Hebammen in Frauenkliniken mit Hebammenschu-
le, denen mindestens 150 Pflegepersonen durch ausdrückli-
che Anordnung ständig unterstellt sind.  

 
gestrichen 

 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20X
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20X%20FG%202


26 
 

EG 
[Anlage E/ 
Anlage A] 

VergGr. 
/ Fallgr. 
[Anlage 
1b zum 
BAT] 

ehemali-
ger Ver-

lauf 
[Anlage 1b 
zum BAT] 

Anlage 4 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1b zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 

 
Kr. IX / 

11. 
Kr. IX – 5 

J Kr. X 
EG 10a 

 
Altenpflegerinnen mit staatlicher Anerken-
nung/Abschlußprüfung als Leitende Altenpflegerinnen in Ein-
richtungen, in denen mindestens 150 Pflegepersonen be-
schäftigt sind. 
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. X / 

5. 

Kr. IX –  
5 J  

Kr. X 
EG 10a 

 
Krankenschwestern der Vergütungsgruppe Kr. IX Fallgrup-
pen 1 bis 7 nach fünfjähriger Bewährung in der jeweiligen 
Fallgruppe. 
 

weggefallener Aufstieg 

 
Kr. X / 

5. 
Kr. IX – 5 

J Kr. X 
EG 10a 

 
Krankenschwestern der Vergütungsgruppe Kr. IX Fallgrup-
pen 1 bis 7 nach fünfjähriger Bewährung in der jeweiligen 
Fallgruppe. 
 

weggefallener Aufstieg 

 
Kr. X / 

5. 
Kr. IX – 5 

J Kr. X 
EG 10a 

 
 
Krankenschwestern der Vergütungsgruppe Kr. IX Fallgrup-
pen 1 bis 7 nach fünfjähriger Bewährung in der jeweiligen 
Fallgruppe. 
 
 

weggefallener Aufstieg 

 
Kr. X / 

6. 
Kr. IX – 5 

J Kr. X 
EG 10a 

 
Hebammen der Vergütungsgruppe Kr. IX Fallgruppe 9 
nach fünfjähriger Bewährung in dieser Fallgruppe. 
 

weggefallener Aufstieg 

 
Kr. X / 

7. 
Kr. IX – 5 

J Kr. X 
EG 10a 

 
Altenpflegerinnen der Vergütungsgruppe Kr. IX Fallgruppe 11 
oder 12 nach fünfjähriger Bewährung in der jeweiligen Fall-
gruppe. 
 

weggefallener Aufstieg 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20IX
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20IX%20FG%201
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20IX%20FG%201
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20IX
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20IX%20FG%201
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20IX%20FG%201
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20IX
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20IX%20FG%201
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20IX%20FG%201
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20IX
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20IX%20FG%209
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20IX
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20IX%20FG%2011
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20IX%20FG%2012


27 
 

EG 
[Anlage E/ 
Anlage A] 

VergGr. 
/ Fallgr. 
[Anlage 
1b zum 
BAT] 

ehemali-
ger Ver-

lauf 
[Anlage 1b 
zum BAT] 

Anlage 4 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1b zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 

 
 

Abschnitt B der Anlage 1b zum BAT 
[soweit abweichend] 

 
 

 

 
Kr. IX / 

1. 
Kr. IX – 5 

J Kr. X 
EG 10a 

 
Krankenschwestern, denen mindestens 100 Pflegepersonen 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind.  

 
gestrichen 

 

 
Kr. IX / 

2. 
Kr. IX – 5 

J Kr. X 
EG 10a 

 
Krankenschwestern, die durch ausdrückliche Anordnung als 
ständige Vertreterinnen von Krankenschwestern der Vergü-
tungsgruppe Kr. X Fallgruppe 1 bestellt sind. 
 
 

 
gestrichen 

 

 
Kr. X / 

2. 
Kr. IX – 5 

J Kr. X 
EG 10a 

 
 
Krankenschwestern der Vergütungsgruppe Kr. IX Fallgrup-
pe 1 oder 2 nach fünfjähriger Bewährung in der jeweiligen 
Fallgruppe 
 
 

weggefallener Aufstieg 

P 14 

- - - - 

 
1. Beschäftigte als Bereichsleiterinnen oder Bereichsleiter 

oder als Abteilungsleiterinnen oder Abteilungsleiter. 
 

- - - - 

 
2. Beschäftigte als ständige Vertreterinnen oder Vertreter 

von Bereichsleiterinnen oder Bereichsleitern der Ent-
geltgruppe P 15. 

 

 
Kr. X / 

1. 
Kr. X – 5 
J Kr. XI 

EG 11a 

 
Krankenschwestern, denen mehrere Stationen, Pflegegrup-
pen oder abgegrenzte Funktionsbereiche mit insgesamt min-
destens 192 Pflegepersonen durch ausdrückliche Anordnung 

gestrichen 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20B%20G%20X
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20B%20G%20X
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20B%20G%20X%20FG%201
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20B%20G%20IX
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20B%20G%20IX%20FG%201
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28 
 

EG 
[Anlage E/ 
Anlage A] 

VergGr. 
/ Fallgr. 
[Anlage 
1b zum 
BAT] 

ehemali-
ger Ver-

lauf 
[Anlage 1b 
zum BAT] 

Anlage 4 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1b zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

ständig unterstellt sind. 
 

 
Kr. X / 

2. 
Kr. X – 5 
J Kr. XI 

EG 11a 

 
Leitende Krankenschwestern in Krankenhäusern bzw. Pfle-
gebereichen, in denen mindestens 300 Pflegepersonen be-
schäftigt sind.  
 

gestrichen 

 
Kr. X / 

3. 
Kr. X – 5 
J Kr. XI 

EG 11a 

 
Krankenschwestern, die durch ausdrückliche Anordnung als 
ständige Vertreterinnen von Leitenden Krankenschwestern 
der Vergütungsgruppe Kr. XI Fallgruppe 1 bestellt sind. 
 

gestrichen 

 
Kr. XI / 

3. 
Kr. X – 5 
J Kr. XI 

EG 11a 

 
 
Krankenschwestern der Vergütungsgruppe Kr. X Fallgrup-
pen 1 bis 4 nach fünfjähriger Bewährung in der jeweiligen 
Fallgruppe. 
 
 

weggefallener Aufstieg 

 
Kr. XI / 

3. 
Kr. X – 5 
J Kr. XI 

EG 11a 

 
Krankenschwestern der Vergütungsgruppe Kr. X Fallgrup-
pen 1 bis 4 nach fünfjähriger Bewährung in der jeweiligen 
Fallgruppe. 
 

weggefallener Aufstieg 

 

 
Abschnitt B der Anlage 1b zum BAT 

[soweit abweichend] 
 

 

 
Kr. X / 

1. 
Kr. X – 5 
J Kr. XI 

EG 11a 

 
 
Krankenschwestern, denen mindestens 200 Pflegepersonen 
durch ausdrückliche Anordnung unterstellt sind.  
 
 

gestrichen 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20XI
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20XI%20FG%201
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http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20X%20FG%201
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29 
 

EG 
[Anlage E/ 
Anlage A] 

VergGr. 
/ Fallgr. 
[Anlage 
1b zum 
BAT] 

ehemali-
ger Ver-

lauf 
[Anlage 1b 
zum BAT] 

Anlage 4 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1b zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 Kr. XI / - 
Kr. X – 5 
J Kr. XI 

EG 11a 

 
 
Krankenschwestern der Vergütungsgruppe Kr. X Fallgrup-
pe 1 nach fünfjähriger Bewährung in dieser Fallgruppe. 
 
 

weggefallener Aufstieg 

P 15 - - - - 

 
Beschäftigte als Bereichsleiterinnen oder Bereichsleiter oder 
als Abteilungsleiterinnen oder Abteilungsleiter, deren Tätigkeit 
sich durch den Umfang und die Bedeutung ihres Aufgabenge-
bietes sowie durch große Selbständigkeit erheblich aus der 
Entgeltgruppe P 14 heraushebt oder von großen Bereichen 
bzw. Abteilungen. 
 

 
Kr. XI / 

1. 
Kr. XI – 5 
J Kr. XII 

EG 11b 

 
 
Leitende Krankenschwestern in Krankenhäusern bzw. Pfle-
gebereichen, in denen mindestens 600 Pflegepersonen be-
schäftigt sind.  
 
 

gestrichen 

 
Kr. XI / 

2. 
Kr. XI – 5 
J Kr. XII 

EG 11b 

 
Krankenschwestern, die durch ausdrückliche Anordnung als 
ständige Vertreterinnen von Leitenden Krankenschwestern 
der Vergütungsgruppe Kr. XII Fallgruppe 1 bestellt sind. 
 

gestrichen 

 
Kr. XII / 

2. 
Kr. XI – 5 
J Kr. XII 

EG 11b 

 
Krankenschwestern der Vergütungsgruppe Kr. XI Fallgrup-
pe 1 oder 2 nach fünfjähriger Bewährung in der jeweiligen 
Fallgruppe. 
 

weggefallener Aufstieg 

P 16 - - - - 

 
Beschäftigte der Entgeltgruppe P 15, deren Tätigkeit sich 
durch das Maß der damit verbundenen Verantwortung erheb-
lich aus der Entgeltgruppe P 15 her-aushebt. 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20B%20G%20X
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20B%20G%20X%20FG%201
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20B%20G%20X%20FG%201
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20XII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20XII%20FG%201
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http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20XI%20FG%201
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30 
 

EG 
[Anlage E/ 
Anlage A] 

VergGr. 
/ Fallgr. 
[Anlage 
1b zum 
BAT] 

ehemali-
ger Ver-

lauf 
[Anlage 1b 
zum BAT] 

Anlage 4 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1b zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 

 
Kr. XII / 

1. 
Kr. XII – 5 
J Kr. XIII 

EG 12a 

 
Leitende Krankenschwestern in Krankenhäusern bzw. Pfle-
gebereichen, in denen mindestens 900 Pflegepersonen be-
schäftigt sind.  
 

gestrichen 

 
Kr. XIII / 

- 
Kr. XII – 5 
J Kr. XIII 

EG 12a 

 
Leitende Krankenschwestern der Vergütungsgruppe Kr. XII 
Fallgruppe 1 nach fünfjähriger Bewährung in dieser Fallgrup-
pe. 
 

weggefallener Aufstieg 

13 

- - - - 

 
1. Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher 

Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fä-
higkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben. 

 

- - - - 

 
2. Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtun-

gen, deren Tätigkeit wegen der Schwierigkeit der Aufga-
ben und der Größe ihrer Verantwortung ebenso zu be-
werten ist wie Tätigkeiten nach Fallgruppe 1. 

 

14 - - - - 

 
1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, deren 

Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel 
- durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung 

oder 
- durch das Erfordernis hochwertiger Leistungen 

bei besonders schwierigen Aufgaben  
aus der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 heraushebt. 
 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20XII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20XII%20FG%201


31 
 

EG 
[Anlage E/ 
Anlage A] 

VergGr. 
/ Fallgr. 
[Anlage 
1b zum 
BAT] 

ehemali-
ger Ver-

lauf 
[Anlage 1b 
zum BAT] 

Anlage 4 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1b zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

- - - - 

 
2. Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtun-

gen, deren Tätigkeit wegen der Schwierigkeit der Aufga-
ben und der Größe ihrer Verantwortung ebenso zu be-
werten ist wie Tätigkeiten nach Fallgruppe 1. 

 

15 

- - - - 

 
 
1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, deren 

Tätigkeit sich  
-  durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung 

sowie  
-  erheblich durch das Maß der damit verbundenen 

Verantwortung  
aus der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 heraushebt. 

 
 

- - - - 

 
2. Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtun-

gen, deren Tätigkeit wegen der Schwierigkeit der Aufga-
ben und der Größe ihrer Verantwortung ebenso zu be-
werten ist wie Tätigkeiten nach Fallgruppe 1. 
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3. Lehrkräfte in der Pflege 
 

EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 4 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 
Kr. VI / 

18. 
Kr. VI – 7 
J Kr. VII 

EG KR 9b 
 
Krankenschwestern, die als Unterrichtsschwestern tätig sind. 
 

gestrichen 

10 
Kr. VII / 

12. 
Kr. VII – 5 
J Kr. VIII 

EG KR 9c 

 
Krankenschwestern mit mindestens einjähriger erfolgreich 
abgeschlossener Fachausbildung an Schulen für Unterrichts-
schwestern, die als Unterrichtsschwestern an Krankenpfle-
geschulen oder Schulen für Krankenpflegehilfe tätig sind.  
 

Lehrkräfte mit entsprechender Zusatzqualifikation. 

 
Kr. VII / 

13. 
Kr. VII – 5 
J Kr. VIII 

EG KR 9c 

 
Krankenschwestern mit mindestens einjähriger erfolgreich 
abgeschlossener Fachausbildung an Schulen für Unterrichts-
schwestern, die als Unterrichtsschwestern an Krankenpfle-
geschulen oder Schulen für Krankenpflegehilfe tätig und 
durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen 
von Leitenden Unterrichtsschwestern der Vergütungsgrup-
pe Kr. VIII Fallgruppe 8 bestellt sind. 
 

gestrichen 

 
Kr. VII / 

15. 
Kr. VI – 7 
J Kr. VII 

EG KR 9b 

 
Krankenschwestern der Vergütungsgruppe Kr. VI Fallgrup-
pe 18 nach siebenjähriger Bewährung in dieser Fallgruppe. 
 

weggefallener Aufstieg 

 
Kr. VIII / 

7. 
Kr. VIII – 
5 J Kr. IX 

EG KR 9d 

 
Krankenschwestern mit mindestens einjähriger erfolgreich 
abgeschlossener Fachausbildung an Schulen für Unterrichts-
schwestern, die mindestens zur Hälfte ihrer Arbeitszeit als 
Lehrkräfte an Fortbildungsstätten für Leitende Kranken-
schwestern, Unterrichtsschwestern und Stationsschwestern 
eingesetzt sind. 
 
 
 

gestrichen 

 
Kr. VIII / 

10. 
Kr. VII – 5 
J Kr. VIII 

EG KR 9c 
 
Krankenschwestern der Vergütungsgruppe Kr. VII Fallgrup-

weggefallener Aufstieg 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VIII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VIII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VIII%20FG%208
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VI
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VI%20FG%2018
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VI%20FG%2018
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VII%20FG%204
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 4 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

pen 4 bis 13 nach fünfjähriger Bewährung in der jeweiligen 
Fallgruppe. 
 

 
Kr. IX / 

8. 
Kr. VIII – 
5 J Kr. IX 

EG KR 9d 

 
Krankenschwestern der Vergütungsgruppe Kr. VIII Fallgrup-
pen 1 bis 9 nach fünfjähriger Bewährung in der jeweiligen 
Fallgruppe. 
 

weggefallener Aufstieg 

 
Kr. VIII / 

8. 
Kr. VIII – 
5 J Kr. IX 

EG KR 9d 

 
Krankenschwestern mit mindestens einjähriger erfolgreich 
abgeschlossener Fachausbildung an Schulen für Unterrichts-
schwestern, die als Leitende Unterrichtsschwestern an Kran-
kenpflegeschulen oder Schulen für Krankenpflegehilfe mit 
durchschnittlich mindestens 40 Lehrgangsteilnehmern tätig 
sind.  
 
 

gestrichen 

 
Kr. VIII / 

9. 
Kr. VIII – 
5 J Kr. IX 

EG KR 9d 

 
Krankenschwestern mit mindestens einjähriger erfolgreich 
abgeschlossener Fachausbildung an Schulen für Unterrichts-
schwestern, die als Unterrichtsschwestern an Krankenpfle-
geschulen oder Schulen für Krankenpflegehilfe tätig und 
durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen 
von Leitenden Unterrichtsschwestern der Vergütungsgrup-
pe Kr. IX Fallgruppe 6 bestellt sind. 
 
 

gestrichen 

 
Kr. IX / 

6 
Kr. IX – 5 

J Kr. X 
EG KR 

10a 

 
Krankenschwestern mit mindestens einjähriger erfolgreich 
abgeschlossener Fachausbildung an Schulen für Unterrichts-
schwestern, die als Leitende Unterrichtsschwestern an Kran-
kenpflegeschulen oder Schulen für Krankenpflegehilfe mit 
durchschnittlich mindestens 80 Lehrgangsteilnehmern tätig 
sind.  
 

gestrichen 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VII%20FG%204
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VIII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VIII%20FG%201
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VIII%20FG%201
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20IX
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20IX
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20IX%20FG%206
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 4 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 
Kr. IX / 

7 
Kr. IX – 5 

J Kr. X 
EG KR 

10a 

 
Krankenschwestern mit mindestens einjähriger erfolgreich 
abgeschlossener Fachausbildung an Schulen für Unterrichts-
schwestern, die als Unterrichtsschwestern an Krankenpfle-
geschulen oder Schulen für Krankenpflegehilfe tätig und 
durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen 
von Leitenden Unterrichtsschwestern der Vergütungsgrup-
pe Kr. X Fallgruppe 4 bestellt sind. 
 

gestrichen 

 
Kr. IX / 

8. 
Kr. VIII – 
5 J Kr. IX 

EG KR 9d 

 
Krankenschwestern der Vergütungsgruppe Kr. VIII Fallgrup-
pen 1 bis 9 nach fünfjähriger Bewährung in der jeweiligen 
Fallgruppe. 
 

weggefallener Aufstieg 

 
Kr. X / 

4. 
Kr. X – 5 
J Kr. XI 

EG KR 
11a 

 
 
 
Krankenschwestern mit mindestens einjähriger erfolgreich 
abgeschlossener Fachausbildung an Schulen für Unterrichts-
schwestern, die als Leitende Unterrichtsschwestern an Kran-
kenpflegeschulen oder Schulen für Krankenpflegehilfe mit 
durchschnittlich mindestens 160 Lehrgangsteilnehmern tätig 
sind. 
 
 
 

gestrichen 

 
Kr. X / 

5. 
Kr. IX – 5 

J Kr. X 
EG KR 

10a 

 
Krankenschwestern der Vergütungsgruppe Kr. IX Fallgrup-
pen 1 bis 7 nach fünfjähriger Bewährung in der jeweiligen 
Fallgruppe. 
 

weggefallener Aufstieg 

 
Kr. XI / 

3. 
Kr. X – 5 
J Kr. XI 

EG KR 
11a 

 
Krankenschwestern der Vergütungsgruppe Kr. X Fallgrup-
pen 1 bis 4 nach fünfjähriger Bewährung in der jeweiligen 
Fallgruppe. 
 

weggefallener Aufstieg 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20X
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20X
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20X%20FG%204
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VIII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VIII%20FG%201
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VIII%20FG%201
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20IX
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20IX%20FG%201
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20IX%20FG%201
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20X
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20X%20FG%201
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20X%20FG%201
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 4 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 

 
Abschnitt B der Anlage 1b zum BAT 

[soweit abweichend] 
 

 

 
Kr. VI / 

23. 
Kr. VI – 7 
J Kr. VII 

EG 9b 

 
Hebammen, die als Lehrhebammen an Hebammenschulen 
tätig sind. 
 

gestrichen 

10 
Kr. VII / 

18. 
Kr. VII – 5 
J Kr. VIII 

EG 9c 

 
Hebammen mit mindestens einjähriger erfolgreich abge-
schlossener Fachausbildung an Schulen für Lehrhebammen, 
die als Lehrhebammen an Hebammenschulen tätig sind.  
 

Lehrkräfte mit entsprechender Zusatzqualifikation. 

 
Kr. VII / 

19. 
Kr. VII – 5 
J Kr. VIII 

EG 9c 

 
Hebammen mit mindestens einjähriger erfolgreich abge-
schlossener Fachausbildung an Schulen für Lehrhebammen, 
die als Lehrhebammen an Hebammenschulen tätig und 
durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen 
von Ersten Lehrhebammen der Vergütungsgruppe Kr. VIII 
Fallgruppe 13 bestellt sind. 
 
 

gestrichen 

 
Kr. VII / 

22. 
Kr. VI – 7 
J Kr. VII 

EG 9b 

 
Hebammen der Vergütungsgruppe Kr. VI Fallgruppe 23 
nach siebenjähriger Bewährung in dieser Fallgruppe. 
 

weggefallener Aufstieg 

 
Kr. VIII / 

13. 
Kr. VIII – 
5 J Kr. IX 

EG 9d 

 
Hebammen mit mindestens einjähriger erfolgreich abge-
schlossener Fachausbildung an Schulen für Lehrhebammen, 
die als Erste Lehrhebammen an Hebammenschulen mit 
durchschnittlich mindestens 40 Lehrgangsteilnehmern tätig 
sind. 
 

gestrichen 

 
Kr. VIII / 

14. 
Kr. VII – 5 
J Kr. VIII 

EG 9c 

 
Hebammen der Vergütungsgruppe Kr. VII Fallgruppen 16 bis 
20 nach fünfjähriger Bewährung in der jeweiligen Fallgruppe. 
 

weggefallener Aufstieg 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VIII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VIII%20FG%2013
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VI
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VII%20FG%2016
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 4 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 
Kr. IX / 

10. 
Kr. VIII – 
5 J Kr. IX 

EG 9d 

 
Hebammen der Vergütungsgruppe Kr. VIII Fallgruppen 11 bis 
13 nach fünfjähriger Bewährung in der jeweiligen Fallgruppe. 
 

weggefallener Aufstieg 

 

 
Abschnitt B der Anlage 1b zum BAT 

[soweit abweichend] 
 

 

 
Kr. VI / 

28. 
Kr. VI – 7 
J Kr. VII 

EG 9b 

 
Altenpflegerinnen mit staatlicher Anerken-
nung/Abschlußprüfung, die als Unterrichtsaltenpflegerinnen 
tätig sind. 
 

gestrichen 

10 
Kr. VII / 

26. 
Kr. VII – 5 
J Kr. VIII 

EG 9c 

 
Altenpflegerinnen mit staatlicher Anerken-
nung/Abschlußprüfung und mindestens einjähriger erfolg-
reich abgeschlossener Fachausbildung an Schulen für Unter-
richtsaltenpflegerinnen, die als Unterrichtsaltenpflegerinnen 
an Schulen für Altenpflege tätig sind.  
 

Lehrkräfte mit entsprechender Zusatzqualifikation. 

 
Kr. VII / 

27. 
Kr. VII – 5 
J Kr. VIII 

EG 9c 

 
Altenpflegerinnen mit staatlicher Anerken-
nung/Abschlußprüfung und mindestens einjähriger erfolg-
reich abgeschlossener Fachausbildung an Schulen für Unter-
richtsaltenpflegerinnen, die durch ausdrückliche Anordnung 
als ständige Vertreterinnen von Leitenden Unterrichtsalten-
pflegerinnen der Vergütungsgruppe Kr. VIII Fallgruppe 17 
bestellt sind. 
 

gestrichen 

 
Kr. VII / 

29. 
Kr. VI – 7 
J Kr. VII 

EG 9b 
 
Altenpflegerinnen der Vergütungsgruppe Kr. VI Fallgruppe 28 
nach siebenjähriger Bewährung in dieser Fallgruppe. 

weggefallener Aufstieg 

 
Kr. VIII / 

17. 
Kr. VIII – 
5 J Kr. IX 

EG 9d 

 
Altenpflegerinnen mit staatlicher Anerken-
nung/Abschlußprüfung und mindestens einjähriger erfolg-
reich abgeschlossener Fachausbildung an Schulen für Unter-
richtsaltenpflegerinnen, die als Leitende Unterrichtsaltenpfle-

gestrichen 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VIII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VIII%20FG%2011
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VIII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VIII%20FG%2017
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VI
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VI%20FG%2028
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 4 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

gerinnen an Schulen für Altenpflege mit durchschnittlich min-
destens 40 Lehrgangsteilnehmern tätig sind.  

 
Kr. VIII / 

18. 
Kr. VIII – 
5 J Kr. IX 

EG 9d 

 
Altenpflegerinnen mit staatlicher Anerken-
nung/Abschlußprüfung und mindestens einjähriger erfolg-
reich abgeschlossener Fachausbildung an Schulen für Unter-
richtsaltenpflegerinnen, die durch ausdrückliche Anordnung 
als ständige Vertreterinnen von Leitenden Unterrichtsalten-
pflegerinnen der Vergütungsgruppe Kr. IX Fallgruppe 12 
bestellt sind. 
 

gestrichen 

 
Kr. VIII / 

19. 
Kr. VII – 5 
J Kr. VIII 

EG 9c 

 
Altenpflegerinnen der Vergütungsgruppe Kr. VII Fallgrup-
pen 23 bis 27 nach fünfjähriger Bewährung in der jeweiligen 
Fallgruppe. 
 

weggefallener Aufstieg 

 
Kr. IX / 

12. 
Kr. IX – 5 

J Kr. X 
EG 10a 

 
AltenpfIegerinnen mit staatlicher Anerken-
nung/Abschlußprüfung und mindestens einjähriger erfolg-
reich abgeschlossener Fachausbildung an Schulen für Unter-
richtsaltenpflegerinnen, die als Leitende Unterrichtsaltenpfle-
gerinnen an Schulen für Altenpflege mit durchschnittlich min-
destens 80 Lehrgangsteilnehmern tätig sind. 
 

gestrichen 

 
Kr. IX / 

13. 
Kr. VIII – 
5 J Kr. IX 

EG 9d 

 
Altenpflegerinnen der Vergütungsgruppe Kr. VIII Fallgrup-
pen 15 bis 18 nach fünfjähriger Bewährung in der jeweiligen 
Fallgruppe. 
 

weggefallener Aufstieg 

 
Kr. X / 

7. 
Kr. IX – 5 

J Kr. X 
EG 10a 

 
Altenpflegerinnen der Vergütungsgruppe Kr. IX Fallgruppe 11 
oder 12 nach fünfjähriger Bewährung in der jeweiligen Fall-
gruppe. 
 

weggefallener Aufstieg 

11 - - - - 
 

1. Lehrkräfte an Pflegeschulen mit abgeschlossener Hoch-

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20IX
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20IX%20FG%2012
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VII%20FG%2023
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VII%20FG%2023
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VIII
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VIII%20FG%2015
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20VIII%20FG%2015
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20IX
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20IX%20FG%2011
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002655#BATAnl1b%20Absch%20A%20G%20IX%20FG%2012
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 4 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

schulbildung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ih-
rer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

 

11     

 
2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 10 als stellvertretende Leite-

rinnen oder Leiter oder als Fachbereichsleiterinnen oder 
Fachbereichsleiter einer Hebammenschule. 

 

12     

 
1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 10 als Leiterinnen oder Lei-

ter einer Hebammenschule. 
 

12     

 
2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 als stellver-

tretende Leiterinnen oder Leiter oder als Fachbereichsleite-
rinnen oder Fachbereichsleiter einer Hebammenschule. 
 

13     

 
1. Lehrkräfte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hoch-

schulbildung und – soweit nach dem jeweiligen Landes-
recht vorgesehen – mit erfolgreich absolviertem Vorberei-
tungsdienst (Referendariat) mit entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben. 

 

13     

 
2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 als Leite-

rinnen oder Leiter einer Hebammenschule. 
 

14     
 

1. Stellvertretende Leiterinnen und Leiter einer Pflegeschule. 
 

14     
 

2. Fachbereichsleiterinnen und Fachbereichsleiter einer Pfle-
geschule. 
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 4 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 

15     
 
Leiterinnen und Leiter einer Pflegeschule. 

 

4. Kardiotechnikerinnen und Kardiotechniker 
 

Es finden die Tätigkeitsmerkmale des Teils A Abschnitt II Ziffer 5 entsprechende Anwendung. 
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5. Diätassistentinnen und Diätassistenten 
 

EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

5 VIII / 5. 
VIII – 3 J. 

VII 

 
EG 5 /  
EG 3 

 

Angestellte in der Tätigkeit von Diätassistentinnen. 

 
Beschäftigte in der Tätigkeit von Diätassistentinnen und Diätassis-
tenten. 
 

 VII / 3 
VIII – 3 J. 

VII 

 
EG 5 /  
EG 3 

 

Angestellte in der Tätigkeit von Diätassistentinnen nach drei-
jähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

weggefallener Aufstieg 

 VII / 18. 
VII ohne 
Aufstieg 

EG 5 /  
EG 5 

 
Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung während der 
ersten sechs Monate der Berufsausübung nach erlangter 
staatlicher Anerkennung. 
 

gestrichen 

7 VIb / 16. 
VIb – 6 J. 

Vc 
EG 8 /  
EG 6 

 
Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung und entspre-
chender Tätigkeit nach sechsmonatiger Berufsausübung 
nach erlangter staatlicher Anerkennung. 
 

 
Staatlich anerkannte Diätassistentinnen und Diätassistenten mit 
entsprechender Tätigkeit. 
 

 VIb / 12. 
VIb – 2 J. 

Vc 
EG 8 /  
EG 6 

 
Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung als Leiterin-
nen von Diätküchen, in denen durchschnittlich mindestens 50 
Diätvollportionen täglich hergestellt werden. 
 

gestrichen 

 VIb / 13. 
VIb – 2 J. 

Vc 
EG 8 /  
EG 6 

 
 
Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung, die als stän-
dige Vertreterinnen von Leiterinnen von Diätküchen, in denen 
durchschnittlich mindestens 200 Diätvollportionen täglich 
hergestellt werden, durch ausdrückliche Anordnung bestellt 
sind. 
 

gestrichen 
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 

 VIb / 14. 
VIb – 2 J. 

Vc 
EG 8 /  
EG 6 

 
Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung als Diätkü-
chenleiterin (§ 19 RdErl. RuPr MdI vom 5. April 1937), die als 
Diätküchenleiterinnen tätig sind. 
 

gestrichen 

8 VIb / 15. 
VIb – 2 J. 

Vc 
EG 8 /  
EG 6 

 
 
Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung und entspre-
chender Tätigkeit, die in nicht unerheblichem Umfang 
schwierige Aufgaben erfüllen. 
 
("Schwierige Aufgaben" sind z.B. Diätberatung von einzelnen 
Patienten, selbständige Durchführung von Ernährungserhe-
bungen, Mitarbeit bei Grundlagenforschung im Fachbereich 
klinische Ernährungslehre, Herstellung und Berechnung spe-
zifischer Diätformen bei dekompensierten Leberzirrhosen, 
Niereninsuffizienz, Hyperlipidämien, Stoffwechsel-Bilanz-
Studien, Maldigestion und Malabsorption, nach Shuntopera-
tionen, Kalzium-Test-Diäten, spezielle Anfertigung von Son-
derernährung für Patienten auf Intensiv- und Wachstationen.) 
 
 

 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zu einem Viertel 
schwierige Aufgaben erfüllen. 
 

 Vc / 12. 
VIb – 6 J. 

Vc 
EG 8 /  
EG 6 

 
 
Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung nach sechs-
jähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 
 
 

weggefallener Aufstieg 

 Vc / 11. 
VIb – 2 J. 

Vc 
EG 8 /  
EG 6 

 
 
Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung in einer Tä-
tigkeit der Vergütungsgruppe VIb Fallgruppe 12, 13, 14 oder 
15 
nach zweijähriger Bewährung in einer dieser Tätigkeiten. 

weggefallener Aufstieg 
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 
 

 Vc / 8. 
Vc – 3 J. 

Vb 

 
EG 9 

[Stufe 5 
nach 9 J 
Stufe 4; 

keine Stufe 

6] /  
EG 8 

 

 
Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung als Leiterin-
nen von Diätküchen, in denen durchschnittlich mindestens 
200 Diätvollportionen täglich hergestellt werden. 
 

gestrichen 

 Vc / 9. 
Vc – 3 J. 

Vb 

 
EG 9 

[Stufe 5 
nach 9 J 
Stufe 4; 

keine Stufe 

6] /  
EG 8 

 

 
Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung, die als stän-
dige Vertreterinnen von Leiterinnen von Diätküchen, in denen 
durchschnittlich mindestens 400 Diätvollportionen täglich 
hergestellt werden, durch ausdrückliche Anordnung bestellt 
sind. 
 

gestrichen 

9a Vc / 9. 
Vc – 3 J. 

Vb 

 
EG 9 

[Stufe 5 
nach 9 J 
Stufe 4; 

keine Stufe 

6] /  
EG 8 

 

 
 
Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung und entspre-
chender Tätigkeit nach sechsmonatiger Berufsausübung 
nach erlangter staatlicher Anerkennung, die überwiegend 
schwierige Aufgaben im Sinne der Vergütungsgruppe VIb 
Fallgruppe 15 erfüllen. 
 
 

 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die schwierige Aufgaben erfül-
len. 
 

 Vb / 11. 
Vc – 3 J. 

Vb 

 
 

EG 9 
[Stufe 5 
nach 9 J 
Stufe 4; 

keine Stufe 

6] /  
EG 8 

 

 
Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung in einer Tä-
tigkeit der Vergütungsgruppe Vc Fallgruppe 8, 9 oder 10 
nach dreijähriger Bewährung in einer dieser Tätigkeiten. 
 

weggefallener Aufstieg 



43 
 

EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 

9b - - - 
 

- 
 

 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 7 mit Fortbildung zur Ernährungs-
beraterin oder zum Ernährungsberater oder mit vergleichbarer 
Fortbildung (z.B. Diabetesberaterin oder Diabetesberater) und 
entsprechender Tätigkeit. 

 

 Vb / 8. 
Vb – 2 J. 

IVb 
EG 9 /  
EG 9 

 
Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung als Leiterin-
nen von Diätküchen, in denen durchschnittlich mindestens 
400 Diätvollportionen täglich hergestellt werden. 
 

gestrichen 

 Vb / 9. 
Vb – 2 J. 

IVb 
EG 9 /  
EG 9 

 
Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung sowie mit 
zusätzlicher Ausbildung als Ernährungsberaterin und mit 
entsprechender Tätigkeit. 
 

gestrichen 

 Vb / 10. 
Vb – 2 J. 

IVb 
EG 9 /  
EG 9 

 
Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung, die als Lehr-
kräfte an staatlich anerkannten Lehranstalten für Diätassis-
tentinnen eingesetzt sind. 
 

gestrichen 

 IVb / 6. 
Vb – 2 J. 

IVb 
EG 9 /  
EG 9 

 
Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung in einer Tä-
tigkeit der Vergütungsgruppe Vb Fallgruppe 8, 9 oder 10 
nach zweijähriger Bewährung in einer dieser Tätigkeiten. 
 

weggefallener Aufstieg 
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6. Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten 
 

EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

5 VIII / 4. 
VIII – 3 J. 

VII 

 
EG 5 /  
EG 3 

 

Angestellte in der Tätigkeit von Beschäftigungstherapeuten. 

 
Beschäftigte in der Tätigkeit von Ergotherapeutinnen und Ergo-
therapeuten. 
 

 VII / 2 
VIII – 3 J. 

VII 

 
EG 5 /  
EG 3 

 

Angestellte in der Tätigkeit von Beschäftigungstherapeuten 
nach dreijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

weggefallener Aufstieg 

 VII / 12. 
VII ohne 
Aufstieg 

EG 5 /  
EG 5 

 
Beschäftigungstherapeuten mit staatlicher Anerkennung 
während der ersten sechs Monate der Berufsausübung nach 
erlangter staatlicher Anerkennung. 
 

gestrichen 

7 VIb / 5. 
VIb ohne 
Aufstieg 

EG 6 /  
EG 6 

 
Beschäftigungstherapeuten mit staatlicher Anerkennung und 
entsprechender Tätigkeit nach sechsmonatiger Berufsaus-
übung nach erlangter staatlicher Anerkennung. 
 

Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten mit staatlicher Aner-
kennung und entsprechender Tätigkeit. 

8 VIb / 6. 
VIb – 2 J. 

Vc 
EG 8 /  
EG 6 

 
 
Beschäftigungstherapeuten mit staatlicher Anerkennung und 
entsprechender Tätigkeit, die in nicht unerheblichem Umfan-
ge schwierige Aufgaben erfüllen. 
 
("Schwierige Aufgaben" sind z.B. Beschäftigungstherapie bei 
Querschnittslähmungen, in Kinderlähmungsfällen, mit spas-
tisch Gelähmten, in Fällen von Dysmelien, in der Psychiatrie 
oder Geriatrie.) 
 
 

 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zu einem Viertel 
schwierige Aufgaben erfüllen. 
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 Vc / 4. 
VIb – 2 J. 

Vc 
EG 8 /  
EG 6 

 
Beschäftigungstherapeuten mit staatlicher Anerkennung in 
einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe VIb Fallgruppe 6 nach 
zweijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 
 

weggefallener Aufstieg 

9a Vc / 3. 
Vc – 3 J. 

Vb 

EG 9 
[Stufe 5 
nach 9 J 
Stufe 4; 

keine Stufe 

6] /  
EG 8 

 
Beschäftigungstherapeuten mit staatlicher Anerkennung und 
entsprechender Tätigkeit nach sechsmonatiger Berufsaus-
übung nach erlangter staatlicher Anerkennung, die überwie-
gend schwierige Aufgaben im Sinne der Vergütungsgrup-
pe VIb Fallgruppe 6 erfüllen. 
 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die schwierige Aufgaben erfül-
len. 
 

 Vb / 5. 
Vc – 3 J. 

Vb 

EG 9 
[Stufe 5 
nach 9 J 
Stufe 4; 

keine Stufe 

6] /  
EG 8 

 
Beschäftigungstherapeuten mit staatlicher Anerkennung in 
einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe Vc Fallgruppe 3 ach 
dreijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 
 

weggefallener Aufstieg 

9b - - - 
 

- 
 

 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zur Hälfte fol-
gende Aufgabe erfüllen:  
 
Ergotherapie bei Patientinnen oder Patienten mit Demenz. 
 

 Vb / 4. 
Vb – 2 J. 

IVb 
EG 9 /  
EG 9 

 
Beschäftigungstherapeuten mit staatlicher Anerkennung und 
entsprechender Tätigkeit, denen mindestens zwei Beschäfti-
gungstherapeuten mit staatlicher Anerkennung oder Ange-
stellte in der Tätigkeit von Beschäftigungstherapeuten durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 
 

gestrichen 

 IVb / 4. 
Vb – 2 J. 

IVb 
EG 9 /  
EG 9 

 
Masseure, Masseure und medizinische Bademeister in einer 
Tätigkeit der Vergütungsgruppe Vc Fallgruppe 21 nach drei-
jähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

weggefallener Aufstieg 
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7. HNO-Audiologie-Assistentinnen und Assistenten 
 

EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

5 VIII / 3. 
VIII – 3 J 

VII 
EG 5 / 
EG 3 

 
Angestellte in der Tätigkeit von Audiometristen. 
 

 
Beschäftigte in der Tätigkeit von HNO-Audiologie-Assistentinnen 
und -Assistenten. 

 

 VII / 1. 
VIII – 3 J 

VII 
EG 5 / 
EG 3 

 
Angestellte in der Tätigkeit von Audiometristen nach dreijäh-
riger Bewährung in dieser Tätigkeit. 
 

weggefallener Aufstieg 

 VII / 11. 
VII ohne 
Aufstieg 

EG 5 /  
EG 5 

 
Audiometristen mit staatlicher Anerkennung oder mit mindes-
tens zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken 
oder medizinischen Akademien während der ersten sechs 
Monate der Berufsausübung nach erlangter staatlicher Aner-
kennung bzw. nach Abschluß der genannten Fachausbil-
dung. 
 

gestrichen 

7 VIb / 5. 
VIb ohne 
Aufstieg 

EG 6 /  
EG 6 

 
Audiometristen mit staatlicher Anerkennung oder mit mindes-
tens zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken 
oder medizinischen Akademien und entsprechender Tätigkeit 
nach sechsmonatiger Berufsausübung nach erlangter staatli-
cher Anerkennung bzw. nach Abschluß der genannten Fach-
ausbildung. 
 

 
HNO-Audiologie-Assistentinnen und -Assistenten mit staatlicher 
Anerkennung und entsprechender Tätigkeit. 
 

8 VIb / 4. 
VIb – 2 J 

Vc 
EG 8 /  
EG 6 

 
Audiometristen mit staatlicher Anerkennung oder mit mindes-
tens zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken 
oder medizinischen Akademien mit entsprechender Tätigkeit, 
die in nicht unerheblichem Umfange schwierige Aufgaben 
erfüllen 
("Schwierige Aufgaben" sind z.B. Fertigung von Sprach-, 
Spiel- und Reflexaudiogrammen, Gehörprüfung bei Kleinkin-
dern und geistig behinderten Patienten sowie Gehörgerä-
teanpassung und Gehörerziehung - Hörtraining bei Kleinkin-

 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zu einem Vier-
tel schwierige Aufgaben erfüllen. 
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

dern.) 
 
 

 Vc / 2. 
VIb – 2 J 

Vc 
EG 8 /  
EG 6 

 
Audiometristen mit staatlicher Anerkennung oder mit mindes-
tens zweijähriger Fachausbildung in Universitätskliniken oder 
medizinischen Akademien in einer Tätigkeit der Vergütungs-
gruppe VIb Fallgruppe 4 nach zweijähriger Bewährung in 
dieser Tätigkeit. 
 

weggefallener Aufstieg 

9a Vc / 1. 
Vc – 3 J 

Vb 

 
EG 9 [St. 5 

nach 9 J St. 
4, keine St. 

6] /  
EG 8 

 

 
Audiometristen mit staatlicher Anerkennung oder mit mindes-
tens zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken 
oder medizinischen Akademien mit entsprechender Tätigkeit 
nach sechsmonatiger Berufsausübung nach erlangter staatli-
cher Anerkennung bzw. nach Abschluß der genannten Fach-
ausbildung, die überwiegend schwierige Aufgaben im Sinne 
der Vergütungsgruppe VIb Fallgruppe 4 erfüllen. 
 

 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die schwierige Aufgaben erfül-
len. 
 

 Vb / 1. 
Vc – 3 J 

Vb 

 
EG 9 [St. 5 

nach 9 J St. 
4, keine St. 

6] /  
EG 8 

 

 
Audiometristen mit staatlicher Anerkennung oder mit mindes-
tens zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken 
oder medizinischen Akademien in einer Tätigkeit der Vergü-
tungsgruppe Vc Fallgruppe 1 nach dreijähriger Bewährung in 
dieser Tätigkeit. 
 

weggefallener Aufstieg 

9b Vb / 3. 
Vb – 2 J 

IVb 
EG 9 /  
EG 9 

 
Audiometristen mit staatlicher Anerkennung oder mit mindes-
tens zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken 
oder medizinischen Akademien, die als Hilfskräfte bei wis-
senschaftlichen Forschungsaufgaben mit einem besonders 
hohen Maß von Verantwortlichkeit tätig sind. 
 

 
1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die als Hilfskräfte bei wis-

senschaftlichen Forschungsaufgaben mit einem besonders 
hohen Maß von Verantwortlichkeit tätig sind. 

 
 

 IVb / 2. 
Vb – 2 J 

IVb 
EG 9 /  
EG 9 

 
Audiometristen mit staatlicher Anerkennung oder mit mindes-
tens zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken 
oder medizinischen Akademien in einer Tätigkeit der Vergü-

weggefallener Aufstieg 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Medi%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Medi%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Medi%20G%20VIb%20FG%204
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

tungsgruppe Vb Fallgruppe 2 oder 3 nach zweijähriger Be-
währung in einer dieser Tätigkeiten. 
 

9b - -  - 

 
2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zur Hälfte 

eine oder mehrere der folgenden Aufgaben erfüllen: 
- Gehörprüfungen bei Säuglingen oder schwerster-

krankten Patientinnen und Patienten, 
- Durchführung des Hörtrainings nach Cochlea-

Implantationen,  
- Mitwirkung bei der BAHA- oder Soundbridge-

Versorgung, Hörtraining nach der Versorgung mit 
BAHA- oder Soundbridge-Implantaten, 

- spezifische Diagnostik (z.B. BERA-Untersuchung) 
während Operationen. 
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8. Logopädinnen und Logopäden 
 

EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

5 VIII / 8. 
VIII – 3 J 

VII 
EG 5 / 
EG 3 

Angestellte in der Tätigkeit von Logopäden. 

 
Beschäftigte in der Tätigkeit von Logopädinnen und Logopäden 
mit staatlicher Anerkennung. 

 

 VII / 5. 
VIII – 3 J 

VII 
EG 5 / 
EG 3 

 
Angestellte in der Tätigkeit von Logopäden nach dreijähriger 
Bewährung in dieser Tätigkeit. 
 

weggefallener Aufstieg 

 VII / 21. 
VII ohne 
Aufstieg 

EG 5 /  
EG 5 

 
Logopäden mit staatlicher Anerkennung oder mit mindestens 
zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken oder 
medizinischen Akademien mit Prüfung während der ersten 
sechs Monate der Berufsausübung nach erlangter staatlicher 
Anerkennung bzw. nach Abschluß der genannten Fachaus-
bildung. 
 

gestrichen 

7 VIb / 22. 
VIb ohne 
Aufstieg 

EG 6 /  
EG 6 

 
Logopäden mit staatlicher Anerkennung oder mit mindestens 
zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken oder 
medizinischen Akademien mit Prüfung und entsprechender 
Tätigkeit nach sechsmonatiger Berufsausübung nach erlang-
ter staatlicher Anerkennung bzw. nach Abschluß der genann-
ten Fachausbildung. 
 

 
Logopädinnen und Logopäden mit staatlicher Anerkennung und 
entsprechender Tätigkeit. 
 

8 VIb / 21. 
VIb – 2 J 

Vc 
EG 8 /  
EG 6 

 
Logopäden mit staatlicher Anerkennung oder mindestens 
zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken oder 
medizinischen Akademien mit Prüfung und entsprechender 
Tätigkeit, die in nicht unerheblichem Umfange schwierige 
Aufgaben erfüllen. 
 
 
 
 

 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zu einem Viertel 
schwierige Aufgaben erfüllen. 
 



50 
 

EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 
 
("Schwierige Aufgaben" sind z.B. die Behandlung von Kehl-
kopflosen, von Patienten nach Schlaganfällen oder Gehirn-
operationen, von schwachsinnigen Patienten, von Aphasie-
patienten, von Patienten mit spastischen Lähmungen im Be-
reich des Sprachapparates.). 
 

9a Vc / 19. 
Vc – 3 J 

Vb 

 
EG 9 [St. 5 

nach 9 J St. 
4, keine St. 

6] /  
EG 8 

 

 
Logopäden mit staatlicher Anerkennung oder mit mindestens 
zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken oder 
medizinischen Akademien mit Prüfung und entsprechender 
Tätigkeit nach sechsmonatiger Berufsausübung nach erlang-
ter staatlicher Anerkennung bzw. nach Abschluß der genann-
ten Fachausbildung, die überwiegend schwierige Aufgaben 
im Sinne der Vergütungsgruppe VIb Fallgruppe 21 erfüllen. 
 

 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die schwierige Aufgaben erfül-
len. 
 

 Vc / 20. 
VIb – 2 J 

Vc 
EG 8 /  
EG 6 

 
Logopäden mit staatlicher Anerkennung oder mit mindestens 
zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken oder 
medizinischen Akademien mit Prüfung in einer Tätigkeit der 
Vergütungsgruppe VIb Fallgruppe 21 nach zweijähriger Be-
währung in dieser Tätigkeit. 
 

weggefallener Aufstieg 

 Vb / 19. 
Vc – 3 J 

Vb 

 
EG 9 [St. 5 

nach 9 J St. 
4, keine St. 

6] /  
EG 8 

 

 
Logopäden mit staatlicher Anerkennung oder mit mindestens 
zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken oder 
medizinischen Akademien mit Prüfung in einer Tätigkeit der 
Vergütungsgruppe Vc Fallgruppe 19 nach dreijähriger Be-
währung in dieser Tätigkeit. 
 

weggefallener Aufstieg 

9b Vb / 20. 
Vb – 2 J 

IVb 

 
EG 9 /  
EG 9 

 

 
Logopäden mit staatlicher Anerkennung oder mit mindestens 
zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken oder 
medizinischen Akademien mit Prüfung und entsprechender 
Tätigkeit, die als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen For-
schungsaufgaben mit einem besonders hohen Maß von Ver-

 
1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die als Hilfskräfte bei wis-

senschaftlichen Forschungsaufgaben mit einem besonders 
hohen Maß von Verantwortlichkeit tätig sind. 

 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Medi%20G%20VIb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20Medi%20G%20VIb%20FG%2021
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

antwortlichkeit tätig sind. 

9b - - - - 

 
2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zur Hälfte 

eine oder mehrere der folgenden Aufgaben erfüllen: 
- Behandlung von Dysphagien (Schluckstörungen) oder 

Sprach- und Sprechstörungen im Zusammenhang mit 
neurologischen Erkrankungen oder Demenzen oder 
im geriatrischen Bereich,  

- Behandlung von Dysphagien und Fütterstörungen von 
Säuglingen, 

- Durchführung des Trachealkanülenmanagements.  
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9. Masseurinnen und medizinische Bademeisterinnen sowie Masseure und medizinische Bademeister 
 

EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

3 IX / 4. 
IX – 3 J. 

VIII 

 
EG 3 /  
EG 2 

 

Angestellte in der Tätigkeit von Masseuren oder von Masseu-
ren und medizinischen Bademeistern. 

 
Beschäftigte in der Tätigkeit von Masseurinnen und medizinischen 
Bademeisterinnen sowie Masseuren und medizinischen Bade-
meistern. 

 

 VIII / 9 
IX – 3 J. 

VIII 

 
EG 3 /  
EG 2 

 

Angestellte in der Tätigkeit von Masseuren oder von Masseu-
ren und medizinischen Bademeistern nach dreijähriger Be-
währung in dieser Tätigkeit. 

weggefallener Aufstieg 

 VIII / 19. 
VIII – 3 J. 

VII 
EG 5 /  
EG 3 

 
Masseure mit entsprechender Tätigkeit. 
 

gestrichen 

5 VIII / 20. 
VIII – 2,5 

J. VII 
EG 5 /  
EG 3 

 
Masseure und medizinische Bademeister mit entsprechender 
Tätigkeit. 
 

Masseurinnen und medizinische Bademeisterinnen sowie Mass-
eure und medizinische Bademeister mit entsprechender Tätigkeit. 

 VII / 24. 
VIII – 3 J. 

VII 
EG 5 /  
EG 3 

 
 
Masseure mit entsprechender Tätigkeit nach dreijähriger 
Bewährung in dieser Tätigkeit. 
 
 
 

weggefallener Aufstieg 

 VII / 26. 
VIII –  

2,5 J. VII 
EG 5 /  
EG 3 

 
 
Masseure und medizinische Bademeister mit entsprechender 
Tätigkeit nach zweieinhalbjähriger Bewährung in dieser Tä-
tigkeit. 
 
 

weggefallener Aufstieg 
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 VII / 22. 
VII – 2 J. 

VIb 
EG 6 /  
EG 5 

 
Masseure, Masseure und medizinische Bademeister mit ent-
sprechender Tätigkeit, denen mindestens zwei Masseure, 
Masseure und medizinische Bademeister oder Angestellte in 
der Tätigkeit von Masseuren oder Masseuren und medizini-
schen Bademeistern durch ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind. 
 

gestrichen 

 VII / 23. 
VII – 2 J. 

VIb 
EG 6 /  
EG 5 

 
Masseure mit entsprechender Tätigkeit, die schwierige Auf-
gaben erfüllen, nach sechsmonatiger Bewährung in dieser 
Tätigkeit. 
 
("Schwierige Aufgaben" sind z.B. Verabreichung von Kohlen-
säure- oder Sauerstoffbädern bei Herz- und Kreislaufbe-
schwerden, Massage- oder Bäderbehandlung nach Schlag-
anfällen oder bei Kinderlähmung, Massagebehandlung von 
Frischoperierten). 
 

gestrichen 

6 VII / 25. 
VII – 2 J. 

VIb 
EG 6 /  
EG 5 

 
 
Masseure und medizinische Bademeister mit entsprechender 
Tätigkeit, die schwierige Aufgaben erfüllen. 
 
("Schwierige Aufgaben" sind z.B. Verabreichung von Kohlen-
säure- oder Sauerstoffbädern bei Herz- und Kreislaufbe-
schwerden, Massage- oder Bäderbehandlung nach Schlag-
anfällen oder bei Kinderlähmung, Massagebehandlung von 
Frischoperierten). 
 
 

 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, die mindestens zu einem Viertel 
schwierige Aufgaben erfüllen. 
 
(Schwierige Aufgaben sind z.B. Verabreichung von Kohlensäure- 
und Sauerstoffbädern bei Herz- und Kreislaufbeschwerden, Mas-
sage- oder Bäderbehandlung nach Schlaganfällen oder bei Kin-
derlähmung, Massagebehandlung von Frischoperierten). 
 

 VIb / 25. 
VII – 2 J. 

VIb 
EG 6 /  
EG 5 

 
Masseure, Masseure und medizinische Bademeister in einer 
Tätigkeit der Vergütungsgruppe VII Fallgruppe 22, 23 oder 25 
nach zweijähriger Bewährung in einer dieser Tätigkeiten. 
 

weggefallener Aufstieg 
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 VIb / 23. 
VIb – 2 J. 

Vc 
EG 8 /  
EG 6 

 
Masseure, Masseure und medizinische Bademeister mit ent-
sprechender Tätigkeit, denen mindestens vier Masseure, 
Masseure und medizinische Bademeister oder Angestellte in 
der Tätigkeit von Masseuren oder Masseuren und medizini-
schen Bademeistern durch ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind. 
 

gestrichen 

 VIb / 24. 
VIb – 2 J. 

Vc 
EG 8 /  
EG 6 

 
Masseure, Masseure und medizinische Bademeister mit ent-
sprechender Tätigkeit, denen mindestens zwei Masseure, 
Masseure und medizinische Bademeister oder Angestellte in 
der Tätigkeit von Masseuren oder Masseuren und medizini-
schen Bademeistern durch ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind und die überwiegend schwierige Aufgaben im 
Sinne der Vergütungsgruppe VII Fallgruppe 23 oder 25 erfül-
len. 
 

gestrichen 

 Vc / 22. 
VIb – 2 J. 

Vc 
EG 8 /  
EG 6 

 
Masseure, Masseure und medizinische Bademeister in einer 
Tätigkeit der Vergütungsgruppe VIb Fallgruppe 23 oder 24 
nach zweijähriger Bewährung in einer dieser Tätigkeiten. 
 

weggefallener Aufstieg 

 Vc / 21. 
Vc – 3 J. 

Vb 

EG 9 
[Stufe 5 
nach 9 J 
Stufe 4; 

keine Stufe 

6] /  
EG 8 

 
 
 
Masseure, Masseure und medizinische Bademeister mit ent-
sprechender Tätigkeit, denen mindestens acht Masseure, 
Masseure und medizinische Bademeister oder Angestellte in 
der Tätigkeit von Masseuren oder Masseuren und medizini-
schen Bademeistern durch ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind. 
 
 
 

gestrichen 
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 Vb / 21. 
Vc – 3 J. 

Vb 

 
EG 9 

[Stufe 5 
nach 9 J 
Stufe 4; 

keine Stufe 

6] /  
EG 8 

 

 
Masseure, Masseure und medizinische Bademeister in einer 
Tätigkeit der Vergütungsgruppe Vc Fallgruppe 21 nach drei-
jähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 
 

weggefallener Aufstieg 
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10. Medizinisch-technische Assistentinnen und Assistenten 
 

EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 VIII / 21. 
IX – 3 J 

VIII 
EG 3 /  
EG 2  

 
Medizinisch-technische Gehilfinnen mit staatlicher Prüfung 
nach zweisemestriger Ausbildung und mit entsprechender 
Tätigkeit und sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwerti-
ger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätig-
keiten ausüben. 
 

gestrichen 

 VII / 28. 
IX – 3 J 

VIII 
EG 3 /  
EG 2  

 
Medizinisch-technische Gehilfinnen mit staatlicher Prüfung 
nach zweisemestriger Ausbildung und mit entsprechender 
Tätigkeit und sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwerti-
ger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätig-
keiten ausüben, nach dreijähriger Bewährung in dieser Tätig-
keit. 
 

weggefallener Aufstieg 

 VIb / 27. 

VII – 6 
Mon. VIb 
– 6 Jahre 

Vc 

EG 8 / 
EG 5 

 
Medizinisch technische Gehilfinnen mit entsprechender Tä-
tigkeit nach sechsmonatiger Berufsausübung nach erlangter 
staatlicher Erlaubnis. 
 

weggefallener Aufstieg 

 VIb / 28. 
IX – 3 J 
VIII – 4 J 

VIb 

EG 6 /  
EG 2  

 
Medizinisch-technische Gehilfinnen mit staatlicher Prüfung 
nach zweisemestriger Ausbildung und mit entsprechender 
Tätigkeit, die in nicht unerheblichem Umfange schwierige 
Aufgaben im Sinne der Fallgruppe 26 erfüllen, soweit diese 
nicht den medizinisch-technischen Assistentinnen vorbehal-
ten sind, und sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwerti-
ger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätig-
keiten ausüben, nach vierjähriger Bewährung in dieser Tätig-
keit. 
 

weggefallener Aufstieg 

7 VII / 27. 
VII – 6 

Mon. VIb 
– 6 Jahre 

EG 8 / 
EG 5 

 
Medizinisch-technische Assistentinnen während der ersten 
sechs Monate der Berufsausübung nach erlangter staatlicher 

Staatlich geprüfte Medizinisch-technische Assistentinnen und 
Assistenten sowie Zytologisch-technische Assistentinnen und 
Assistenten mit jeweils entsprechender Tätigkeit. 
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

Vc Erlaubnis. 
 

 VIb / 27. 

VII – 6 
Mon. VIb 
– 6 Jahre 

Vc 

EG 8 / 
EG 5 

 
Medizinisch technische Gehilfinnen mit entsprechender Tä-
tigkeit nach sechsmonatiger Berufsausübung nach erlangter 
staatlicher Erlaubnis. 
 

weggefallener Aufstieg 

8 VIb / 26. 
VIb – 2 J 

Vc 
EG 8 / 
EG 6 

 
Medizinisch-technische Assistentinnen mit entsprechender 
Tätigkeit, die in nicht unerheblichem Umfange schwierige 
Aufgaben erfüllen. 
 
("Schwierige Aufgaben" sind z.B. der Diagnostik vorausge-
hende technische Arbeiten bei überwiegend selbständiger 
Verfahrenswahl auf histologischem, mikrobiologischem, sero-
logischem und quantitativ klinisch-chemischem Gebiet; ferner 
schwierige röntgenologische Untersuchungsverfahren, insbe-
sondere zur röntgenologischen Funktionsdiagnostik, meß-
technische Aufgaben und Hilfeleistung bei der Verwendung 
von radioaktiven Stoffen sowie schwierige medizinisch-
fotografische Verfahren. 
 
 

 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zu einem Vier-
tel schwierige Aufgaben erfüllen. 

 

 Vc / 25. 
VIb – 2 J 

Vc 
EG 8 / 
EG 6 

 
Medizinisch-technische Assistentinnen in einer Tätigkeit der 
Vergütungsgruppe VIb Fallgruppe 26 nach zweijähriger Be-
währung in dieser Tätigkeit. I) 
 

weggefallener Aufstieg 

 Vc / 26. 

 
VII – 6 

Mon. VIb 
– 6 Jahre 

Vc 
 

EG 8 / 
EG 5 

 
Medizinisch technische Assistentinnen mit entsprechender 
Tätigkeit nach sechsjähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 
 

weggefallener Aufstieg 

9a - - - - 
 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die schwierige Aufgaben erfül-
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

len. 
 

9b Vb / 27. 
Vb – 2 J 

IVb 

 
EG 9 /  
EG 9 

 

 
Medizinisch-technische Assistentinnen mit entsprechender 
Tätigkeit, die als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen For-
schungsaufgaben mit einem besonders hohen Maß von Ver-
antwortlichkeit tätig sind. 
 

 
1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die als Hilfskräfte bei 

wissenschaftlichen Forschungsaufgaben mit einem beson-
ders hohen Maß von Verantwortlichkeit tätig sind. 

 

9b Vc / 24. 
Vc – 3 J 

Vb 

 
EG 9 [St. 5 

nach 9 J St. 
4, keine St. 

6] /  
EG 8 

 

 
 
Medizinisch technische Assistentinnen mit entsprechender 
Tätigkeit nach sechsmonatiger Berufsausübung nach erlang-
ter staatlicher Erlaubnis, die in nicht unerheblichen Umfange 
eine oder mehrere der folgenden Aufgaben erfüllen: 
- Wartung und Justierung von hochwertigen und schwierig 

zu bedienenden Meßgeräten (z.B. Autoanalyzern) und An-

lage der hierzu gehörenden Eichkurven, Bedienung eines 

Elektronenmikroskops sowie Vorbereitung der Präparate 

für Elektronenmikroskopie. 

- Quantitative Bestimmung von Kupfer und Eisen, Bestim-

mung der Eisenbindungskapazität, schwierige Hormonbe-

stimmungen, schwierige Fermentaktivitatsbestimmungen, 

schwierige gerinnungsphysiologische Untersuchungen. 

- Virusisolierungen oder ähnliche schwierige mikrobiologi-

sche Verfahren, Gewebezüchtungen, schwierige Antikör-

perbestimmungen (z.B. CoombsTest, Blutgruppen-

Serologie). 

- Vorbereitung und Durchführung von röntgenologischen 

Gefäßuntersuchungen in der Schädel-, Brust- und Bauch-

höhle. 

- Mitwirkung bei Herzkatheterisierungen, Schichtaufnahmen 

in den drei Dimensionen mit Spezialgeräten, Encephalo-

graphien, Ventrikulographien, schwierigen intraoperativen 

 
2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zur Hälf-

te eine oder mehrere der folgenden Aufgaben erfüllen: 
- Wartung und Kalibrierung von hochwertigen und 

schwierig zu bedienenden Messgeräten (z.B. Auto-
analyzern), 

- Virusisolierungen oder ähnlich schwierige mikrobio-
logische Verfahren, Gewebezüchtungen, schwierige 
Antikörperbestimmungen (z.B. Coombs-Test), 

- schwierige intraoperative Röntgenaufnahmen, 
- interoperatives Monitoring, Mitwirkung bei der prä-

chirurgischen Epilepsiediagnostik und -OP, Mitwir-
kung bei der Implantation von Hirnelektroden, Mit-
wirkung bei der Komadiagnostik,  

- Vorbereitung und Mitwirkung bei der Protonenthera-
pie. 
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

Röntgenaufnahmen. 

 

 IVb / 15. 
Vb – 2 J 

IVb 

 
EG 9 /  
EG 9 

 

 
Medizinisch-technische Assistentinnen in einer Tätigkeit der 
Vergütungsgruppe Vb Fallgruppe 24, 26 oder 27 nach zwei-
jähriger Bewährung in einer dieser Tätigkeiten. 
 

weggefallener Aufstieg 
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11. Medizinische Dokumentarinnen und Dokumentare 
 

Es finden die allgemeinen Tätigkeitsmerkmale des Teils A Abschnitt I Ziffer 3 Anwendung. 
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12. Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte 
 

Es finden die allgemeinen Tätigkeitsmerkmale des Teils A Abschnitt I Ziffer 3 Anwendung. 
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13. Orthoptistinnen und Orthoptisten 
 

EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

5 VIII / 10. 
VIII – 3 J 

VII 
EG 5 / 
EG 3 

 
Angestellte in der Tätigkeit von Orthoptistinnen. 
 

 
Beschäftigte in der Tätigkeit von Orthoptistinnen und Orthoptis-
ten. 
 

 VII / 6. 
VIII – 3 J 

VII 
EG 5 / 
EG 3 

 
Angestellte in der Tätigkeit von Orthoptistinnen nach dreijäh-
riger Bewährung in dieser Tätigkeit. 
 

weggefallener Aufstieg 

 VII / 29. 
VII ohne 
Aufstieg  

EG 5 / 
EG 5 

 
Orthoptistinnen mit staatlicher Anerkennung oder mit mindes-
tens zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken 
oder medizinischen Akademien mit Prüfung während der 
ersten sechs Monate der Berufsausübung nach erlangter 
staatlicher Anerkennung bzw. nach Abschluß der genannten 
Fachausbildung. 
 

gestrichen 

7 VIb / 30. 
IVb ohne 
Aufstieg  

EG 6 / 
EG 6 

 
Orthoptistinnen mit staatlicher Anerkennung oder mit mindes-
tens zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken 
oder medizinischen Akademien mit Prüfung und entspre-
chender Tätigkeit nach sechsmonatiger Berufsausübung 
nach erlangter staatlicher Anerkennung bzw. nach Abschluß 
der genannten Fachausbildung. 
 

Orthoptistinnen und Orthoptisten mit abgeschlossener Ausbildung 
und entsprechender Tätigkeit. 

8 VIb / 29. 
VIb – 2 J 

Vc 
EG 8 / 
EG 6 

 
Orthoptistinnen mit staatlicher Anerkennung oder mit mindes-
tens zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken 
oder medizinischen Akademien mit Prüfung und entspre-
chender Tätigkeit, die in nicht unerheblichem Umfange 
schwierige Aufgaben erfüllen. 
 
("Schwierige Aufgaben" sind z.B. die Behandlung eingefah-
rener beidäugiger Anomalien, exzentrischer Fixationen und 
Kleinstanomalien.) 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zu einem Viertel 
schwierige Aufgaben erfüllen. 
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 Vc / 28. 
VIb – 2 J 

Vc 
EG 8 / 
EG 6 

 
Orthoptistinnen mit staatlicher Anerkennung oder mit mindes-
tens zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken oder 
medizinischen Akademien mit Prüfung in einer Tätigkeit der 
Vergütungsgruppe VIb Fallgruppe 29 nach zweijähriger Be-
währung in dieser Tätigkeit. 
 

weggefallener Aufstieg 

9a Vc / 27. 
Vc – 3 J 

Vb 

 
EG 9 [St. 5 

nach 9 J St. 
4, keine St. 

6] /  
EG 8 

 

 
 
Orthoptistinnen mit staatlicher Anerkennung oder mit mindes-
tens zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken oder 
medizinischen Akademien mit Prüfung und entsprechender 
Tätigkeit nach sechsmonatiger Berufsausübung nach erlang-
ter staatlicher Anerkennung bzw. nach Abschluß der genann-
ten Fachausbildung, die überwiegend schwierige Aufgaben 
im Sinne der Vergütungsgruppe VIb Fallgruppe 29 erfüllen. 
 
 

 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die schwierige Aufgaben erfül-
len. 

 Vb / 29. 
Vc – 3 J 

Vb 

 
EG 9 [St. 5 

nach 9 J St. 
4, keine St. 

6] /  
EG 8 

 

 
Orthoptistinnen mit staatlicher Anerkennung oder mit mindes-
tens zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken oder 
medizinischen Akademien mit Prüfung in einer Tätigkeit der 
Vergütungsgruppe Vc Fallgruppe 27 nach dreijähriger Be-
währung in dieser Tätigkeit. 
 

weggefallener Aufstieg 

9b Vb / 31. 
Vb – 2 J 

IVb 

 
EG 9 /  
EG 9 

 

 
 
Orthoptistinnen mit staatlicher Anerkennung oder mit mindes-
tens zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken oder 
medizinischen Akademien mit Prüfung und entsprechender 
Tätigkeit, die als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen For-
schungsaufgaben mit einem besonders hohen Maß von Ver-
antwortlichkeit tätig sind. 
 
 

 
1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die als Hilfskräfte bei wis-

senschaftlichen Forschungsaufgaben mit einem besonders 
hohen Maß von Verantwortlichkeit tätig sind. 
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

9b     

 
2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zur Hälfte 

eine oder mehrere der folgenden Aufgaben erfüllen: 
- orthoptische Untersuchungen bei Säuglingen, Klein-

kindern oder geistig behinderten Patienten mit 
Schielerkrankungen oder Nystagmus,  

- diagnostische Untersuchungen zur Vorbereitung auf 
Schieloperationen und Mitwirken bei der Dosierung 
der Operationsstrecken, 

- Durchführung und Auswertung von VEP-
Messungen,  

- Untersuchung von komplizierten infra- und supra-
nukleären Mobilitätsstörungen sowie nystagmusbe-
dingten Kopfzwangshaltungen an z.B. Tangentens-
kalen oder Synoptometern,  

- neuroophthalmologische Untersuchungen bei Or-
bitaerkrankungen (z.B. Tumorerkrankungen). 

 
 

 IVb / 17. 
Vb – 2 J 

IVb 

 
EG 9 /  
EG 9 

 

 
Orthoptistinnen mit staatlicher Anerkennung oder mit mindes-
tens zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken oder 
medizinischen Akademien mit Prüfung in einer Tätigkeit der 
Vergütungsgruppe Vb Fallgruppe 28, 30 oder 31 nach zwei-
jähriger Bewährung in einer dieser Tätigkeiten. 
 

weggefallener Aufstieg 
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14. Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte 
 

Es finden die allgemeinen Tätigkeitsmerkmale des Teils A Abschnitt I Ziffer 3 Anwendung. 
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15. Pharmazeutisch-technische Assistentinnen und Assistenten 
 

EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 VII / 30 
VII ohne 
Aufstieg 

EG 5 / 
EG 5 

 
Pharmazeutisch-technische Assistenten während der ersten 
sechs Monate der Berufsausbildung nach erlangter staatli-
cher Erlaubnis. 
 

gestrichen 

7 VIb / 32. 
VIb ohne 
Aufstieg 

EG 6 / 
EG 6 

 
Pharmazeutisch-technische Assistenten während der ersten 
sechs Monate der Berufsausbildung nach erlangter staatli-
cher Erlaubnis. 
 

 
Pharmazeutisch-technische Assistentinnen und Assistenten mit 
staatlicher Erlaubnis und entsprechender Tätigkeit. 

 

8 VIb / 31. 
VIb – 2 J 

Vc 
EG 8 / 
EG 6 

 
Pharmazeutisch-technische Assistenten mit entsprechender 
Tätigkeit, die in nicht unerheblichem Umfange schwierige 
Aufgaben erfüllen. 
 
("Schwierige Aufgaben" sind z.B.: 
 In der chemisch-physikalischen Analyse: gravimetrische, 
titrimetrische und photometrische Bestimmungen einschl. 
Komplexometrie, Leitfähigkeitsmessungen und chromatogra-
phische Analysen. 
In der Pflanzenanalyse: Anfertigung mikroskopischer Schnit-
te. Schwierige Identitäts- und Reinheitsprüfungen nach dem 
Deutschen Arzneibuch (Chemikalien, Drogen). 
 Herstellung und Kontrolle steriler Lösungen der ver-
schiedensten Zusammensetzungen in größerem Umfang 
unter Verwendung moderner Apparaturen. 
 Herstellung von sonstigen Arzneimitteln in größerem Um-
fang unter Verwendung moderner in der Galenik gebräuchli-
cher Apparaturen (Suppositorien, Salben, Pulvergemische, 
Ampullen, Tabletten u.a.). 
 Herstellung von Arzneizubereitungen nach Rezept oder Ein-
zelvorschrift.) 
 

 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zu einem Vier-
tel schwierige Aufgaben erfüllen. 
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 Vc / 29. 
VIb – 2 J 

Vc 
EG 8 / 
EG 6 

 
Pharmazeutisch-technische Assistenten in einer Tätigkeit der 
Vergütungsgruppe VIb Fallgruppe 31 nach zweijähriger Be-
währung in dieser Tätigkeit. 
 

weggefallener Aufstieg 

9a - - - - 

 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die schwierige Aufgaben erfül-

len. 
 

9b Vb / 34. 
Vb – 2 J 

IVb 

 
EG 9 /  
EG 9 

 

 
Pharmazeutisch-technische Assistenten mit entsprechender 
Tätigkeit, die als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen For-
schungsaufgaben mit einem besonders hohen Maß von Ver-
antwortlichkeit tätig sind 
 

 
1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die als Hilfskräfte bei wis-

senschaftlichen Forschungsaufgaben mit einem besonders 
hohen Maß von Verantwortlichkeit tätig sind.  

 

 IVb / 19. 
Vb – 2 J 

IVb 

 
EG 9 /  
EG 9 

 

 
Pharmazeutisch-technische Assistenten in einer Tätigkeit der 
Vergütungsgruppe Vb Fallgruppe 32, 33 oder 34 nach zwei-
jähriger Bewährung in einer dieser Tätigkeiten. 
 

weggefallener Aufstieg 

9b - - - - 

 
2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 7 mit Fortbildung als Spezia-

listin oder Spezialist für Krankenhaus- und krankenhausver-
sorgende Apotheken und entsprechender Tätigkeit. 
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16. Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten 
 

EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

5 VIII / 7. 
VIII – 3 J 

VII 
EG 5 / 
EG 3 

 
Angestellte in der Tätigkeit von Krankengymnasten. 
 

 
Beschäftigte in der Tätigkeit von Physiotherapeutinnen und Phy-
siotherapeuten. 

 

 VII / 4. 
VIII – 3 J 

VII 
EG 5 / 
EG 3 

 
Angestellte in der Tätigkeit von Krankengymnasten nach 
dreijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 
 

weggefallener Aufstieg  

 VII / 20. 
VII ohne 
Aufstieg  

EG 5 / 
EG 5 

 
Krankengymnasten während der ersten sechs Monate der 
Berufsausübung nach erlangter staatlicher Erlaubnis. 
 

 
gestrichen 

 

7 VIb / 20. 
VIb ohne 
Aufstieg  

EG 6 / 
EG 6 

 
Krankengymnasten mit entsprechender Tätigkeit nach 
sechsmonatiger Berufsausübung nach erlangter staatlicher 
Erlaubnis. 
 

 
Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten mit staatlicher An-
erkennung und entsprechender Tätigkeit. 

 

8 VIb / 19. 
VIb – 2 J 

Vc 
EG 8 /  
EG 6 

 
 
Krankengymnasten mit entsprechender Tätigkeit, die in nicht 
unerheblichem Umfange schwierige Aufgaben erfüllen. 
 
("Schwierige Aufgaben" sind z.B. Krankengymnastik nach 
Lungen- oder Herzoperationen, nach Herzinfarkten, bei 
Querschnittlähmungen, in Kinderlähmungsfällen, mit spas-
tisch Gelähmten, in Fällen von Dysmelien, nach Verbrennun-
gen, in der Psychiatrie oder Geriatrie, nach Einsatz von En-
doprothesen.) 
 

 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zu einem Vier-
tel schwierige Aufgaben erfüllen. 

 

 Vc / 17. 
VIb – 2 J 

Vc 
EG 8 /  
EG 6 

 
Krankengymnasten in einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe 
VIb Fallgruppe 19 nach zweijähriger Bewährung in dieser 
Tätigkeit. 
 

weggefallener Aufstieg 
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

9a Vc / 16. 
Vc – 3 J 

Vb 

 
EG 9 [St. 5 

nach 9 J St. 
4, keine St. 

6] /  
EG 8 

 

 
Krankengymnasten mit entsprechender Tätigkeit, nach 
sechsmonatiger Berufsausübung nach erlangter staatlicher 
Erlaubnis, die überwiegend schwierige Aufgaben im Sinne 
der Vergütungsgruppe VIb Fallgruppe 19 erfüllen. 
 

 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die schwierige Aufgaben erfül-
len. 

 

9b - - - - 

 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zur Hälfte eine 
oder mehrere der folgenden Aufgaben erfüllen:  
- Physiotherapie bei Patientinnen oder Patienten mit Demenz 

oder auf einer Intensivstation nach einem Polytrauma. 
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17. Präparationstechnische Assistentinnen und Assistenten 
 

Auf Beschäftigte als Biologiemodellmacherinnen oder Biologiemodellmacher oder Präparationstechnische Assistentinnen und Assisten-
ten finden die Tätigkeitsmerkmale für Beschäftigte in der Konservierung, Restaurierung, Präparierung und Grabungstechnik (Teil B 
Abschnitt XV) Anwendung. 
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18. Psychologische Psychotherapeutinnen und –therapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -
therapeuten 

 

EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

14 - - 
 
- 
 

- 

 
Psychologische Psychotherapeutinnen und -therapeuten sowie 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -therapeuten 
jeweils mit Approbation und entsprechender Tätigkeit. 
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19. Zahntechnikerinnen und Zahntechniker 
 

EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

6 VII / 35. 
VII – 3 J 

VIb 
EG 6 / 
EG 5 

 
Zahntechniker mit Abschlußprüfung und entsprechender 
Tätigkeit, wenn sie als Angestellte beschäftigt sind. 
 

 
Zahntechnikerinnen und Zahntechniker mit entsprechender Tä-
tigkeit. 

 

 VIb / 40. 
VII – 3 J 

VIb 
EG 6 / 
EG 5 

 
Zahntechniker mit Abschlußprüfung in einer Tätigkeit der 
Vergütungsgruppe VII Fallgruppe 35 nach dreijähriger Be-
währung in dieser Tätigkeit. 
 

weggefallener Aufstieg 

7 VIb / 39. 
VIb – 3 J 

Vc 
EG 8 / 
EG 6 

 
Zahntechniker mit Abschlußprüfung und entsprechender 
Tätigkeit, die schwierige Aufgaben erfüllen. 
 
("Schwierige Aufgaben" sind z.B. Tätigkeiten in der zahnärzt-
lichen Keramik, in der Kiefer-Orthopädie, in der Parallelome-
tertechnik, in der Vermessungstechnik für Einstückgußpro-
thesen, in der Geschiebetechnik.) 
 

 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, die schwierige Aufgaben erfül-
len. 

 

 Vc / 38. 
VIb – 3 J 

Vc 
EG 8 / 
EG 6 

 
Zahntechniker mit Abschlußprüfung in einer Tätigkeit der 
Vergütungsgruppe VIb Fallgruppe 39 nach dreijähriger Be-
währung in dieser Tätigkeit. 
 

weggefallener Aufstieg 

8 Vc / 37. 
Vc – 5 J 

Vb 

EG 9 [St. 5 

nach 9 J St. 
4, keine St. 

6] /  
EG 8 

 
Zahntechniker mit Abschlußprüfung und entsprechenden 
Tätigkeiten, die Kenntnisse in der kieferchirurgischen Prothe-
tik erfordern, oder die Epithesen herstellen nach dreijähriger 
Bewährung in dieser Tätigkeit. 
 

 
1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, deren Tätigkeiten 

Kenntnisse in der kieferchirurgischen Prothetik erfordern, 
oder die Epithesen herstellen. 

 

 Vb / 42. 
Vc – 5 J 

Vb 

EG 9 [St. 5 

nach 9 J St. 
4, keine St. 

6] /  
EG 8 

 
Zahntechniker mit Abschlußprüfung nach fünfjähriger Bewäh-
rung in der Vergütungsgruppe Vc Fallgruppe 37. 
 

weggefallener Aufstieg 
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

8 Vc / 36. 
Vc ohne 
Aufstieg 

EG 8 / 
EG 8 

 
Zahntechnikermeister mit entsprechender Tätigkeit. 
 

 
2. Zahntechnikermeisterinnen und Zahntechnikermeister mit 

entsprechender Tätigkeit. 
 

9a Vb / 39. 
Vb ohne 
Aufstieg 

EG 9 [St. 5 

nach 9 J St. 
4, keine St. 

6] /  
EG 9 [St. 5 

nach 9 J St. 
4, keine St. 

6] 

Zahntechnikermeister mit entsprechenden Tätigkeiten, die 
Kenntnisse in der kieferchirurgischen Prothetik erfordern, 
oder die Epithesen herstellen nach dreijähriger Bewährung in 
dieser Tätigkeit nach der Meisterprüfung. 
 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 2, deren Tätigkeiten 
Kenntnisse in der kieferchirurgischen Prothetik erfordern, oder die 
Epithesen herstellen  
 

9b Vb / 40. 
Vb – 2 J 

IVb 
EG 9 /  
EG 9 

 
Zahntechnikermeister oder Zahntechniker mit Abschlußprü-
fung und entsprechender Tätigkeit, die als Hilfskräfte bei 
wissenschaftlichen Forschungsaufgaben mit einem beson-
ders hohen Maß von Verantwortlichkeit tätig sind. 
 

 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 6 oder der Entgeltgruppe 8 Fall-
gruppe 2, die als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen Forschungs-
aufgaben mit einem besonders hohen Maß von Verantwortlichkeit 
tätig sind. 
 

 IVb / 22. 
Vb – 2 J 

IVb 
EG 9 /  
EG 9 

 
Zahntechnikermeister oder Zahntechniker mit Abschlußprü-
fung in einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe Vb Fallgruppe 
38 oder 40 nach zweijähriger Bewährung in einer dieser Tä-
tigkeiten. 
 

weggefallener Aufstieg 

 Vb / 41. 
Vb ohne 
Aufstieg 

EG 9 [St. 5 

nach 9 J St. 
4, keine St. 

6] /  
EG 9 [St. 5 

nach 9 J St. 
4, keine St. 

6] 

 
Zahntechnikermeister oder Zahntechniker mit Abschlußprü-
fung an Universitätskliniken, denen die handwerkliche Unter-
weisung von Studenten in zahntechnischen Arbeiten obliegt. 
 

gestrichen 
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20. Leitende Beschäftigte 
 

EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 VIII / 14. 
VIII – 3 J 

VII 
EG 5 / 
EG 3 

 
Desinfektoren mit Prüfung und entsprechender Tätigkeit, 
wenn sie als Angestellte beschäftigt sind, denen mindestens 
zwei Desinfektoren mit Prüfung durch ausdrückliche Anord-
nung ständig unterstellt sind. 
 

gestrichen 

 VII / 14. 
VII – 3 J 

VIb 
EG 6 / 
EG 5 

 
 
Desinfektoren mit Prüfung als ausdrücklich bestellte ständige 
Vertreter von Leitern des technischen Betriebes von Desin-
fektionsanstalten, denen mindestens neun Desinfektoren mit 
Prüfung durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind. 
 
 

gestrichen 

 VII / 15. 
VII – 3 J 

VIb 
EG 6 / 
EG 5 

 
Desinfektoren mit Prüfung und entsprechender Tätigkeit, 
denen mindestens vier Desinfektoren mit Prüfung durch aus-
drückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 
 

gestrichen 

 VII / 17. 
VIII – 3 J 

VII 
EG 5 / 
EG 3 

 
Desinfektoren mit Prüfung in einer Tätigkeit der Vergütungs-
gruppe VIII Fallgruppe 14 oder 15 nach dreijähriger Bewäh-
rung in einer dieser Tätigkeiten. 
 

weggefallener Aufstieg 

 VII / 22. 
VII – 2 J 

VIb 
EG 6 / 
EG 5 

 
Masseure, Masseure und medizinische Bademeister mit ent-
sprechender Tätigkeit, denen mindestens zwei Masseure, 
Masseure und medizinische Bademeister oder Angestellte in 
der Tätigkeit von Masseuren oder Masseuren und medizini-
schen Bademeistern durch ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind. 
 

gestrichen 
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 VII / 33. 
VII – 6 J 

VIb 
EG 6 / 
EG 5 

 
Sektionsgehilfen, die in nicht unerheblichem Umfange auch 
Präparatorentätigkeiten ausüben und denen mindestens zwei 
Sektionsgehilfen durch ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind. 
 

gestrichen 

 VIb / 1. 
VIb ohne 
Aufstieg 

EG 6 /  
EG 6 

 
Apothekenhelferinnen mit Abschlußprüfung in Arzneimittel-
ausgabestellen, denen mindestens drei Apothekenhelferin-
nen oder Angestellte in der Tätigkeit von Apothekenhelferin-
nen durch ausdrückliche Anordnung unterstellt sind.  
 

gestrichen 

 VIb / 9. 
VIb – 3 J 

Vc 
EG 8 / 
EG 6 

 
Desinfektoren mit Prüfung als Leiter des technischen Betrie-
bes von Desinfektionsanstalten, denen mindestens neun 
Desinfektoren mit Prüfung durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind. 
 

gestrichen 

 VIb / 10. 
VIb – 3 J 

Vc 
EG 8 / 
EG 6 

 
Desinfektoren mit Prüfung als ausdrücklich bestellte ständige 
Vertreter von Leitern des technischen Betriebes von Desin-
fektionsanstalten, in denen mindestens 18 Desinfektoren mit 
Prüfung durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind. 
 

gestrichen 

 VIb / 11. 
VII – 3 J 

VIb 
EG 6 / 
EG 5 

 
Desinfektoren mit Prüfung in einer Tätigkeit der Vergütungs-
gruppe VII Fallgruppe 14, 15 oder 16 nach dreijähriger Be-
währung in einer dieser Tätigkeiten. 
 

weggefallener Aufstieg 

 VIb / 12. 
VIb – 2 J 

Vc 
EG 8 /  
EG 6 

 
 
Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung als Leiterin-
nen von Diätküchen, in denen durchschnittlich mindestens 50 
Diätvollportionen täglich hergestellt werden. 
 

gestrichen 
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 VIb / 13. 
VIb – 2 J 

Vc 
EG 8 /  
EG 6 

 
Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung, die als stän-
dige Vertreterinnen von Leiterinnen von Diätküchen, in denen 
durchschnittlich mindestens 200 Diätvollportionen täglich 
hergestellt werden, durch ausdrückliche Anordnung bestellt 
sind. 
 

gestrichen 

 VIb / 23. 
VIb – 2 J 

Vc 
EG 8 /  
EG 6 

 
Masseure, Masseure und medizinische Bademeister mit ent-
sprechender Tätigkeit, denen mindestens vier Masseure, 
Masseure und medizinische Bademeister oder Angestellte in 
der Tätigkeit von Masseuren oder Masseuren und medizini-
schen Bademeistern durch ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind. 
 

gestrichen 

 VIb / 24. 
VIb – 2 J 

Vc 
EG 8 /  
EG 6 

 
Masseure, Masseure und medizinische Bademeister mit ent-
sprechender Tätigkeit, denen mindestens zwei Masseure, 
Masseure und medizinische Bademeister oder Angestellte in 
der Tätigkeit von Masseuren oder Masseuren und medizini-
schen Bademeistern durch ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind und die überwiegend schwierige Aufgaben im 
Sinne der Vergütungsgruppe VII Fallgruppe 23 oder 25 erfül-
len. 
 

gestrichen 

 VIb / 25. 
VII – 2 J 

VIb 
EG 6 / 
EG 5 

 
Masseure, Masseure und medizinische Bademeister in einer 
Tätigkeit der Vergütungsgruppe VII Fallgruppe 22, 23 oder 25 
nach zweijähriger Bewährung in einer dieser Tätigkeiten. 
 

weggefallener Aufstieg 

 VIb / 33. 
VIb – 3 J 

Vc 
EG 8 / 
EG 6 

 
 
Präparatoren, denen mindestens zwei Präparatoren durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 
 
 

gestrichen 
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 VIb / 37. 
VII – 6 J 

VIb 
EG 6 / 
EG 5 

 
Sektionsgehilfen in einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe VII 
Fallgruppe 33 nach sechsjähriger Bewährung in dieser Tätig-
keit. 
 

weggefallener Aufstieg 

 VIb / 38. 
VIb ohne 
Aufstieg 

EG 6 / 
EG 6 

 
Zahnärztliche Helferinnen mit Abschlußprüfung und entspre-
chender Tätigkeit, denen mindestens fünf zahnärztliche Hel-
ferinnen oder Angestellte in der Tätigkeit von zahnärztlichen 
Helferinnen durch ausdrückliche Anordnung ständig unter-
stellt sind. 
 

gestrichen 

 Vc / 6. 
Vc – 3 J 

Vb 

 
EG 9 [St. 5 

nach 9 J St. 
4, keine St. 

6] /  
EG 8 

 

 
Desinfektoren mit Prüfung als Leiter des technischen Betrie-
bes von Desinfektionsanstalten, denen mindestens 18 Desin-
fektoren mit Prüfung durch ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind. 
 

gestrichen 

 Vc / 8. 
Vc – 3 J 

Vb 

 
EG 9 [St. 5 

nach 9 J St. 
4, keine St. 

6] /  
EG 8 

 

 
Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung als Leiterin-
nen von Diätküchen, in denen durchschnittlich mindestens 
200 Diätvollportionen täglich hergestellt werden. 
 

gestrichen 

 Vc / 9. 
Vc – 3 J 

Vb 

 
EG 9 [St. 5 

nach 9 J St. 
4, keine St. 

6] /  
EG 8 

 

 
Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung, die als stän-
dige Vertreterinnen von Leiterinnen von Diätküchen, in denen 
durchschnittlich mindestens 400 Diätvollportionen täglich 
hergestellt werden, durch ausdrückliche Anordnung bestellt 
sind. 
 

gestrichen 

 Vc / 11. 
VIb – 2 J 

Vc 
EG 8 /  
EG 6 

 
Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung in einer Tä-
tigkeit der Vergütungsgruppe VIb Fallgruppe 12, 13, 14 oder 
15 nach zweijähriger Bewährung in einer dieser Tätigkeiten. 

weggefallener Aufstieg 
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 

 Vc / 13. 
Vc ohne 
Aufstieg 

EG 8/ 
EG 8 

 
Gesundheitsaufseher mit Prüfung und entsprechender Tätig-
keit, denen mindestens zwei Gesundheitsaufseher oder An-
gestellte in der Tätigkeit von Gesundheitsaufsehern durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 
 

gestrichen 

 Vc / 22. 
VIb – 2 J 

Vc 
EG 8 /  
EG 6 

 
Masseure, Masseure und medizinische Bademeister in einer 
Tätigkeit der Vergütungsgruppe VIb Fallgruppe 23 oder 24 
nach zweijähriger Bewährung in einer dieser Tätigkeiten. 
 

weggefallener Aufstieg 

 Vc / 30. 
Vc – 3 J 

Vb 

 
EG 9 [St. 5 

nach 9 J St. 
4, keine St. 

6] /  
EG 8 

 

 
Präparatoren, denen mindestens zwei Präparatoren, davon 
mindestens einer mit Tätigkeiten der Vergütungsgruppe VIb 
Fallgruppe 34, durch ausdrückliche Anordnung ständig un-
terstellt sind. 
 

gestrichen 

 Vc / 35. 
Vc ohne 
Aufstieg 

EG 8 / 
EG 8 

 
Zahnärztliche Helferinnen mit Abschlußprüfung und entspre-
chender Tätigkeit, denen mindestens zehn zahnärztliche 
Helferinnen oder Angestellte in der Tätigkeit von zahnärztli-
chen Helferinnen durch ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind. 
 

gestrichen 

9b - - - - 
 
Leiterinnen und Leiter einer kleineren organisatorischen Einheit. 
 

 Vb / 4. 
Vb – 2 J 

IVb 
EG 9 /  
EG 9 

 
Beschäftigungstherapeuten mit staatlicher Anerkennung und 
entsprechender Tätigkeit, denen mindestens zwei Beschäfti-
gungstherapeuten mit staatlicher Anerkennung oder Ange-
stellte in der Tätigkeit von Beschäftigungstherapeuten durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 
 

gestrichen 
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 

 Vb / 7. 
Vc – 3 J 

Vb 

EG 9 [St. 5 

nach 9 J St. 
4, keine St. 

6] /  
EG 8 

 
Desinfektoren mit Prüfung in einer Tätigkeit der Vergütungs-
gruppe Vc Fallgruppe 6 nach dreijähriger Bewährung in die-
ser Tätigkeit. 
 

weggefallener Aufstieg 

 Vb / 8. 
Vb – 2 J 

IVb 
EG 9 /  
EG 9 

 
Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung als Leiterin-
nen von Diätküchen, in denen durchschnittlich mindestens 
400 Diätvollportionen täglich hergestellt werden. 
 

gestrichen 

 Vb / 11. 
Vc – 3 J 

Vb 

 
EG 9 [St. 5 

nach 9 J St. 
4, keine St. 

6] /  
EG 8 

 

 
Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung in einer Tä-
tigkeit der Vergütungsgruppe Vc Fallgruppe 8, 9 oder 10 
nach dreijähriger Bewährung in einer dieser Tätigkeiten. 
 

weggefallener Aufstieg 

 Vb / 12. 
Vb ohne 
Aufstieg 

 
EG 9 [St. 5 

nach 9 J St. 
4, keine St. 

6] /  
EG 9 [St. 5 

nach 9 J St. 
4, keine St. 

6] 

 

 
Gesundheitsaufseher mit Prüfung und entsprechender Tätig-
keit, denen mindestens fünf Gesundheitsaufseher oder An-
gestellte in der Tätigkeit von Gesundheitsaufsehern durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 
 

gestrichen 

 Vb / 14. 
Vb – 2 J 

IVb 

 
EG 9 /  
EG 9 

 

 
Krankengymnasten mit entsprechender Tätigkeit, denen 
mindestens zwei Krankengymnasten oder Angestellte in der 
Tätigkeit von Krankengymnasten durch ausdrückliche Anord-
nung ständig unterstellt sind. 

gestrichen 

 Vb / 21. 
Vc – 3 J 

Vb 

EG 9 [St. 5 

nach 9 J St. 
4, keine St. 

6] /  

Masseure, Masseure und medizinische Bademeister in einer 
Tätigkeit der Vergütungsgruppe Vc Fallgruppe 21 nach drei-
jähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

weggefallener Aufstieg 
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

EG 8 

 Vb / 32. 
Vb – 2 J 

IVb 

 
EG 9 /  
EG 9 

 

 
Pharmazeutisch-technische Assistenten mit entsprechender 
Tätigkeit, denen mindestens zwei pharmazeutisch-technische 
Assistenten oder Apothekenhelferinnen mit Tätigkeiten min-
destens der Vergütungsgruppe VII durch ausdrückliche An-
ordnung ständig unterstellt sind. 
 

gestrichen 

 Vb / 35. 
Vc – 3 J 

Vb 

 
EG 9 [St. 5 

nach 9 J St. 
4, keine St. 

6] /  
EG 8 

 

 
Präparatoren in einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe Vc 
Fallgruppe 30 oder 32 nach dreijähriger Bewährung in einer 
dieser Tätigkeiten. 
 

weggefallener Aufstieg 

 Vb / 38. 
Vb – 2 J 

IVb 
EG 9 /  
EG 9 

 
Zahntechnikermeister oder Zahntechniker mit Abschlußprü-
fung und entsprechender Tätigkeit, denen mindestens zwei 
Angestellte mit Tätigkeiten mindestens der Vergütungsgrup-
pe VIb Fallgruppe 39 durch ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind. 
 

gestrichen 

9c - - - - 

 
Ständige Vertreterinnen und Vertreter von Leiterinnen oder Lei-
tern der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 1. 
 

 IVb / 4. 
Vb – 2 J 

IVb 
EG 9 /  
EG 9 

 
Beschäftigungstherapeuten mit staatlicher Anerkennung in 
einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe Vb Fallgruppe 4 oder 6 
nach zweijähriger Bewährung in einer dieser Tätigkeiten. 
 

weggefallener Aufstieg 

 IVb / 7. 
IVb – 2 J 

IVa 
EG 10 /  
EG 10 

 
Leitende Krankengymnasten, denen mindestens 16 Kran-
kengymnasten oder Angestellte in der Tätigkeit von Kranken-
gymnasten durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind. 

gestrichen 
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 

 IVb / 9. 
Vb – 2 J 

IVb 

 
EG 9 /  
EG 9 

 

 
Krankengymnasten in einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe 
Vb Fallgruppe 14, 15 oder 16 nach zweijähriger Bewährung 
in einer dieser Tätigkeiten. 
 

weggefallener Aufstieg 

 IVb / 13. 
IVb – 2 J 

IVa 
EG 10 /  
EG 10 

 
Leitende medizinisch-technische Assistentinnen, denen min-
destens 16 medizinisch-technische Assistentinnen, medizi-
nisch-technische Gehilfinnen oder sonstige Angestellte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben, durch ausdrückliche 
Anordnung ständig unterstellt sind. 
 

gestrichen 

 IVb / 21. 
IVb – 2 J 

IVa 
EG 10 /  
EG 10 

 
Zahntechnikermeister, denen mindestens 16 Zahntechniker-
meister oder Zahntechniker durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind. 
 

gestrichen 

 IVb / 22. 
Vb – 2 J 

IVb 
EG 9 /  
EG 9 

 
Zahntechnikermeister oder Zahntechniker mit Abschlußprü-
fung in einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe Vb Fallgruppe 
38 oder 40 nach zweijähriger Bewährung in einer dieser Tä-
tigkeiten. 
 

weggefallener Aufstieg 

 IVa / 4 
IVb – 2 J 

IVa 
EG 10 /  
EG 10 

 
Leitende Krankengymnasten in einer Tätigkeit der Vergü-
tungsgruppe IVb Fallgruppe 7 nach zweijähriger Bewährung 
in dieser Tätigkeit. 
 

weggefallener Aufstieg 

10 - - - - 

 
1. Leiterinnen und Leiter einer größeren organisatorischen 

Einheit. 
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

10 - - - - 

 
2. Ständige Vertreterinnen und Vertreter von Leiterinnen oder 

Leitern der Entgeltgruppe 11. 
 

 IVa / 7. 
IVb – 2 J 

IVa 
EG 10 /  
EG 10 

 
Leitende medizinisch-technische Assistentinnen in einer Tä-
tigkeit der Vergütungsgruppe IVb Fallgruppe 13 nach zwei-
jähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 
 

weggefallener Aufstieg 

11 - - - - 

 
Leiterinnen und Leiter einer besonders großen organisatorischen 
Einheit. 
 

12 - - - - 

Beschäftigte, deren Tätigkeit sich durch das Maß der damit ver-
bundenen Verantwortung erheblich aus der Entgeltgruppe 11 
heraushebt. 
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21. Lehrkräfte an staatlich anerkannten Lehranstalten für medizinische Berufe (Schulen) 
 

EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

9c 

Vc / 18. 
Vc – 3 J 

Vb 

 
EG 9 [St. 5 

nach 9 J St. 
4, keine St. 

6] /  
EG 8 

 

 
Krankengymnasten, die als Lehrkräfte an staatlich anerkann-
ten Lehranstalten für Masseure oder für Masseure und medi-
zinische Bademeister eingesetzt sind. 
 

Lehrkräfte. 

Vc / 23. 
Vc – 3 J 

Vb 

 
EG 9 [St. 5 

nach 9 J St. 
4, keine St. 

6] /  
EG 8 

 

 
Masseure, Masseure und medizinische Bademeister, die als 
Lehrkräfte an staatlich anerkannten Lehranstalten für Mass-
eure oder für Masseure und medizinische Bademeister ein-
gesetzt sind. 
 

 

 
 

Vb /  
17, 23 

 
 
 

Vc – 2 
bzw. 3 J 

Vb 

 
EG 9 [St. 5 

nach 9 J St. 
4, keine St. 

6] /  
EG 8 

 

… nach zwei- bzw. dreijähriger Bewährung in einer dieser 
Tätigkeiten. 

weggefallener Aufstieg 

9c 

Vb / 2. 
Vb – 2 J 

IVb 
EG 9 /  
EG 9 

 
Audiometristen mit staatlicher Anerkennung oder mit mindes-
tens zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken 
oder medizinischen Akademien, die als Lehrkräfte an Lehr-
anstalten für Audiometristen eingesetzt sind. 
 

Lehrkräfte. 

Vb / 6. 
Vb – 2 J 

IVb 
EG 9 /  
EG 9 

 
 
Beschäftigungstherapeuten mit staatlicher Anerkennung, die 
als Lehrkräfte an staatlich anerkannten Lehranstalten für 
Beschäftigungstherapie eingesetzt sind. 
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

9c 

Vb / 10. 
Vb – 2 J 

IVb 
EG 9 /  
EG 9 

 
Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung, die als Lehr-
kräfte an staatlich anerkannten Lehranstalten für Diätassis-
tentinnen eingesetzt sind. 
 

Lehrkräfte. 

Vb / 15. 
Vb – 2 J 

IVb 

 
EG 9 /  
EG 9 

 

 
Krankengymnasten, die als Lehrkräfte an staatlich anerkann-
ten Lehranstalten für Krankengymnasten eingesetzt sind. 
 

Vb / 19. 
Vb – 2 J 

IVb 

 
EG 9 /  
EG 9 

 

 
Logopäden mit staatlicher Anerkennung oder mit mindestens 
zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken oder 
medizinischen Akademien mit Prüfung, die als Lehrkräfte an 
Lehranstalten für Logopäden eingesetzt sind. 
 

Vb / 22. 
Vb – 2 J 

IVb 

 
EG 9 /  
EG 9 

 

 
Masseure, Masseure und medizinische Bademeister, die als 
Erste Lehrkräfte an staatlich anerkannten Lehranstalten für 
Masseure und medizinische Bademeister eingesetzt sind. 
 

Vb / 26. 
Vb – 2 J 

IVb 

 
EG 9 /  
EG 9 

 

 
Medizinisch technische Assistentinnen, die als Lehrkräfte an 
staatlich anerkannten Lehranstalten für medizinisch-
technische Assistentinnen eingesetzt sind. 
 

Vb / 30. 
Vb – 2 J 

IVb 

 
EG 9 /  
EG 9 

 

 
Orthoptistinnen mit staatlicher Anerkennung oder mit mindes-
tens zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken 
oder medizinischen Akademien mit Prüfung, die als Lehrkräf-
te an Lehranstalten für Orthoptistinnen eingesetzt sind. 
 

Vb / 33. 
Vb – 2 J 

IVb 

 
EG 9 /  
EG 9 

 

 
Pharmazeutisch-technische Assistenten, die als Lehrkräfte 
an staatlich anerkannten Lehranstalten für pharmazeutische-
technische Assistenten eingesetzt sind. 
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 

 
 

IVb /  
2, 4, 6, 
9, 11, 
12, 15, 
17, 19 

 
 
 

Vb – 2 J 
IVb 

 
EG 9 /  
EG 9 

 

… nach zweijähriger Bewährung in einer dieser Tätigkeiten. weggefallener Aufstieg 

10 - - - - 

 
 
Lehrkräfte mit entsprechender Zusatzqualifikation. 
 
 

 IVb / 1. 
IVb – 2 J 

IVa 
EG 10 /  
EG 10 

 
Audiometristen mit staatlicher Anerkennung oder mit mindes-
tens zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken 
oder medizinischen Akademien, die als Erste Lehrkräfte an 
Lehranstalten für Audiometristen eingesetzt sind. 
 

gestrichen 

 IVb / 3. 
IVb – 2 J 

IVa 
EG 10 /  
EG 10 

 
Beschäftigungstherapeuten mit staatlicher Anerkennung, die 
als Erste Lehrkräfte an staatlich anerkannten Lehranstalten 
für Beschäftigungstherapie eingesetzt sind. 
 

gestrichen 

 IVb / 5. 
IVb – 2 J 

IVa 
EG 10 /  
EG 10 

 
Diätassistentinnen mit staatlicher Anerkennung, die als Erste 
Lehrkräfte an staatlich anerkannten Lehranstalten für Diätas-
sistentinnen eingesetzt sind. 
 

gestrichen 

 IVb / 8. 
IVb – 2 J 

IVa 
EG 10 /  
EG 10 

 
Krankengymnasten, die als Erste Lehrkräfte an staatlich an-
erkannten Lehranstalten für Krankengymnasten eingesetzt 
sind. 
 

gestrichen 
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 IVb / 10. 
IVb – 2 J 

IVa 
EG 10 /  
EG 10 

 
Logopäden mit staatlicher Anerkennung oder mit mindestens 
zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken oder 
medizinischen Akademien mit Prüfung, die als Erste Lehr-
kräfte an Lehranstalten für Logopäden eingesetzt sind. 
 

gestrichen 

 IVb / 14. 
IVb – 2 J 

IVa 
EG 10 /  
EG 10 

 
 
Medizinisch-technische Assistentinnen, die als Erste Lehr-
kräfte an staatlich anerkannten Lehranstalten für medizinisch-
technische Assistentinnen eingesetzt sind. 
 

gestrichen 

 IVb / 16. 
IVb – 2 J 

IVa 
EG 10 /  
EG 10 

 
Orthoptistinnen mit staatlicher Anerkennung oder mit mindes-
tens zweijähriger Fachausbildung an Universitätskliniken oder 
medizinischen Akademien mit Prüfung, die als Erste Lehrkräf-
te an Lehranstalten für Orthoptistinnen eingesetzt sind. 
 

gestrichen 

 IVb / 18. 
IVb – 2 J 

IVa 
EG 10 /  
EG 10 

 
Pharmazeutisch-technische Assistentin, die als Erste Lehr-
kräfte an staatlich anerkannten Lehranstalten für Pharmazeu-
tisch-technische Assistenten eingesetzt sind. 
 

gestrichen 

 

 
IVa / 1, 
2, 3, 5, 
6, 8, 9 
und 10 

 

IVb – 2 J 
IVa 

EG 10 /  
EG 10 

… nach zweijähriger Bewährung in einer dieser Tätigkeiten. weggefallener Aufstieg 

 


